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AbstrAct

Untersucht wurde der Ablauf des 
Neuplanungsprozesses auf dem ehema-
ligen Kolbenschmidt-Gelände an der Frie-
densallee 128 in Ottensen unter besonde-
rer Berücksichtigung der dort ansässigen 
Zwischennutzer*innen. Ausgehend von 
Experteninterviews wurde der Prozessver-
lauf rekonstruiert und Handlungsempfeh-
lungen ausgesprochen. Insgesamt wird der 
Prozess sehr positiv bewertet, insbeson-
dere im Vergleich zu anderen Projekten in 
Ottensen und Umgebung. Die Öffentlich-
keitsbeteiligung war klar strukturiert und 
hat konstruktive Ergebnisse geliefert; die 
derzeitigen Mieter*innen wurden in den 
Prozess eingebunden und die Kommuni-
kation zwischen den Projektpartnern war 
offen und konstruktiv. Trotzdem besteht 
Verbesserungsbedarf, insbesondere in der 
Einbeziehung der Zwischennutzer*innen. 
Diese sollten nicht nur mitdiskutieren, 
sondern auch mitentscheiden dürfen. Ins-
gesamt kann das Kolbenschmidt-Projekt 
als Experiment und als positives Beispiel 
für zukünftige Projekte mit einer ähnli-
chen Problemstellung gesehen werden.

The focus of this thesis is the analysis 
of the planning process of the former Kol-
benschmidt areal at Friedensallee 128 in 
Ottensen, Altona under special conside-
ration of the current temporary users. Th-
rough expert interviews the process was 
reconstructed and actions were recom-
mended. All in all, the process was evalua-
ted very positively, especially compared to 
other projects in Ottensen and the vicini-
ty. Public participation was clearly struc-
tured and produced good results; current 
tenants were involved in the process and 
communication between stakeholders 
was open and constructive. Nevertheless 
there is potential for improvement, espe-
cially in involving the temporary users. 
They should not only participate in the di-
scussion, but in the decisions as well. All in 
all the Kolbenschmidt project can be vie-
wed as an experiment and a positive ex-
ample for future projects facing a similar 
situation.
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1. eInleItung

In den letzten Jahren kam es im Ham-
burger Stadtteil Ottensen, aber auch in 
anderen deutschen Städten vermehrt zur 
Umwandlung von brach liegenden Indus-
trieflächen zu Wohnraum. Häufig werden 
die ungenutzten Flächen vom Eigentümer 
für Zwischennutzungen (d.h. Ateliers, klei-
ne Handwerksbetriebe etc.) freigegeben, 
bis das Gelände neu entwickelt wird. Der 
Eigentümer bewirbt das Entwicklungspro-
jekt dann mit Begriffen wie „urban“ oder 
„multikulturell“, gibt den Zwischennutzun-
gen, die einen wesentlichen Teil zum Flair 
des Gebietes beitragen, aber in der Neu-
entwicklung keinen Raum, sodass diese 
Nutzungen aus dem Areal vertrieben wer-
den.

Eine der (früheren) Industriebrachen 
in Ottensen ist das ehemalige Kolben-
schmidt-Gelände an der Friedensallee 128. 
Die hier ansässigen Zwischennutzer*innen 
organisierten sich in Form eines Vereins, 
um ihre Interessen deutlich zu machen 
und langfristig auf dem Areal bleiben 
zu können. Die Rheinmetall AG, die das 
Grundstück besitzt, führte ein breit ange-
legtes Wettbewerbs- und Beteiligungsver-
fahren durch, mit vielen Möglichkeiten für 
die Zwischennutzer*innen, Anwohner*in-
nen und interessierte Bürger*innen, ihre 
Ideen in den Prozess einzubringen und 
den Fortschritt des Projektes zu beob-
achten. Diese intensive Einbindung ist für 
Projekte solcher Art ungewöhnlich. Außer-

dem wurde als Vorgabe für den städtebau-
lichen Wettbewerb formuliert, eine Nut-
zungsmischung im Gebiet zu realisieren, 
um die derzeitigen Zwischennutzer*innen 
dort halten zu können. Zum Zeitpunkt des 
Verfassens dieser Arbeit ist der städtebau-
liche Wettbewerb für das Gelände bereits 
abgeschlossen, der Gewinnerentwurf des 
Hamburger Büros coido wird derzeit in ei-
nen Bebauungsplan übertragen.

Es muss bei solchen Umwandlungen 
darauf geachtet werden, dass die Interes-
sen der Zwischennutzer*innen, die eine 
wichtige Funktion in der Stadtgesellschaft 
erfüllen, nicht zu sehr hinter Investorenin-
teressen zurückstecken müssen. Insbeson-
dere im Bezirk Altona ist ein Rückgang der 
Gewerbeflächen und eine Umwidmung zu 
Wohnraum zu beobachten; auf diese Ent-
wicklung hat der Bezirk bereits mit der Ent-
wicklung eines Gewerbeflächenkonzeptes 
reagiert (vgl. Bezirksamt Altona, Dezernat 
für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 2013). 
Das Kolbenschmidt-Projekt ist in vielerlei 
Hinsicht außergewöhnlich; deshalb lohnt 
es sich, den Prozess und die beteiligten 
Akteure genauer zu analysieren, um Leh-
ren für zukünftige Projekte mit einer ähnli-
chen Ausgangssituation herauszuarbeiten.

1.1. FrAgestellung unD 
ArbeItshypothese

Ausgehend von dieser Situation sollen 
in der Arbeit folgende zwei Fragestellun-
gen beantwortet werden:

1. Unter welchen Rahmenbedingun-
gen und wie verlief das Planungs- und 
Beteiligungsverfahren für das Kolben-
schmidt-Gelände?

2. Welche Lehren können daraus für 
zukünftige Stadtentwicklungsprojekte mit 
Zwischennutzungen gezogen werden?

Es soll also der konkrete Projektver-
lauf des Geländes an der Friedensallee bis 
heute (also dem Ende des städtebaulichen 
Wettbewerbs) rekonstruiert werden. Ins-
besondere von Bedeutung sind die diver-
sen Beteiligungsformate, die genutzt wor-
den sind, um Ideen und Meinungen der 
Bevölkerung abzufragen. Schließlich soll 
das Verfahren evaluiert werden: Welche 
Beteiligungsformate haben konstruktive 
Beiträge generiert? Sahen die verschie-
denen Interessensgruppen ihre Wünsche 
adäquat berücksichtigt? Gab es Konflikt-
punkte zwischen dem Investor, den Zwi-
schennutzer*innen und Anwohner*in-
nen?

Insbesondere soll auch das Verhältnis 
zwischen den städtischen Akteuren und 
dem Investor untersucht werden: Inwie-
weit hat hier ein Interessensausgleich 
stattgefunden, oder hat die Stadt ihren 

Wunsch nach einer Nutzungsmischung 
„durchgedrückt“? Schlussendlich ist die 
Frage zu beantworten, ob der Prozess in 
der Lage war, die spezifischen Probleme 
eines solchen Konversionsprojektes zu lö-
sen: Die optimale Nutzungsmischung zu 
finden und alle Beteiligten, insbesondere 
die Zwischennutzer*innen adäquat einzu-
beziehen.

Ausgehend von dieser Evaluierung sol-
len Empfehlungen für zukünftige Projekte 
mit ähnlicher Problemstellung (d.h. In-
dustriebrachen mit Zwischennutzungen) 
hinsichtlich des Wettbewerbs und der Be-
teiligung ausgesprochen werden, denn: 
„Strategien mit Einbindung von Zwischen-
nutzung in der Projektentwicklung gibt es 
kaum.“ (Angst et al. 2010, S. 105)

Generell wird davon ausgegangen, 
dass eine umfangreiche Öffentlichkeitsbe-
teiligung und eine Verstetigung der Zwi-
schennutzungen in zu transformierenden 
Gebieten sinnvoll sind. Auch wenn ein um-
fangreiches Verfahren teurer und länger 
ist, zahlt sich dieser anfängliche Mehrauf-
wand auf lange Sicht aus, da Zwischennut-
zungen zur kulturellen und ökonomischen 
Vielfalt beitragen; trotz unter Umständen 
kurzer Nutzungszeiträume können sie „die 
stadtgesellschaftliche Entwicklung nach-
haltig unterstützen, wie etwa durch das 
Herausbilden sozialer Netzwerke, die För-
derung von Partizipation, die Erweiterung 
beruflicher Chancen und die Etablierung 
kreativer Nutzungsformen.“ (Ziehl et al. 
2012, S. 15)
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Vielfach sorgen die Zwischennutzun-
gen auch für eine signifikante Aufwertung 
des Gebietes, da sie das Areal aktivie-
ren und bekannt machen; diese Aufwer-
tung ermöglicht erst die Neuentwicklung 
durch den Investor. Es scheint somit un-
fair, die Zwischennutzer*innen von dem 
ökonomischen Nutzen dieser Aufwertung 
auszuschließen. Des Weiteren ist davon 
auszugehen, dass eine von Anfang an um-
fangreiche Beteiligung den gesamten Pro-
zess konfliktfreier macht, da die Beteilig-
ten schnell ihre Interessen in den Prozess 
einbringen und Streitpunkte frühzeitig er-
kannt werden können.

1.2. MethoDIk Der ArbeIt

Um sich dem Thema zu nähern, wurde 
zunächst einführende Literatur zum The-
menkomplex Zwischennutzungen recher-
chiert. Besonders hilfreich hierbei war 
die Arbeit des Forschungsprojekts Urban 
Catalyst (vgl. Oswalt et al. 2013). Außer-
dem wurde Literatur über diverse andere 
Zwischennutzungsprojekte analysiert, um 
eventuell vergleichbare Beispiele ausfin-
dig zu machen.

Aufbauend auf der einführenden Re-
cherche wurden mit ausgewählten Akteu-
ren leitfadengestützte Experteninterviews  
geführt, um deren Interessen und Be-
wertung des Projektes zu erfassen. Dabei 
unterschieden sich die gestellten Fragen 
je nach Interviewpartner. Die konkret ge-
stellten Fragen finden sich im Anhang . Es 

wurden Interviews mit folgenden Akteu-
ren geführt:

- Die Rheinmetall AG als primärer 
Investor und Besitzer des Geländes, Ge-
sprächspartnerin Frau Anja Weiler (Inter-
view am 23.7.2014)

- Der Verein Kolbenhof e.V. als Ver-
treter der Interessen der Zwischennut-
zer*innen, Gesprächspartner Herr Tobias 
Trapp (Interview am 17.7.2014)

- Die SPD-Fraktion Altona als Vertre-
ter der politischen Interessen, Gesprächs-
partner Herr Thomas Adrian (Interview 
am 13.8.2014)

- Das Bezirksamt Altona, für die Um-
setzung der Planung verantwortlich, Ge-
sprächspartnerinnen Frau Ulrike Frauen-
lob und Frau Nancy Freitag (Interview am 
16.7.2014)

- Das Stadtplanungsbüro claus-
sen-seggelke als primär für den Wett-
bewerb Verantwortliche, Gesprächs-
partner Herr Torsten Wild (Interview am 
15.7.2014)

- Das Stadtplanungsbüro urbanista 
als primär für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung Verantwortliche, Gesprächspartner 
Herr Peter Fey und Herr Sven Lohmeyer 
(Interview am 30.6.2014)

- Das Architekturbüro coido archi-
tects, Verfasser des Siegerentwurfs im 

städtebaulichen Wettbewerb, stellvertre-
tend für alle am Wettbewerb beteiligten 
Architekten, Gesprächspartner Herr Sven 
Ove Cordsen (Interview am 22.7.2014)

Die Interviews wurden vollständig tran-
skribiert. Auf Grundlage der Transkrip-
tionen wurde daraufhin der Prozess so 
vollständig wie möglich rekonstruiert. Da 
es noch keine Literatur über das Kolben-
schmidt-Projekt gibt, war diese direkte 
empirische Herangehensweise die einzige 
Möglichkeit, an Informationen über das 
Projekt zu gelangen.

Daraufhin wurde eine Stakeholder-Ana-
lyse  der verschiedenen beteiligten Ak-
teure durchgeführt. Außerdem wurden 
ausgewählte Aspekte aus der Prozessre-
konstruktion herausgegriffen und weiter 
analysiert, die in den Interviews als kon-
trovers aufgefallen waren. Abschließend 
wurden auf Grundlage dieser Analysen 
Handlungsempfehlungen formuliert.

1.3. AuFbAu

In Kapitel 2 werden zunächst Hinter-
grundinformationen zu den Themenkom-
plexen Zwischennutzungen, auch deren 
rechtliche Situation, sowie Beteiligungs-
verfahren dargestellt. Außerdem wird die 
Situation in Ottensen, Altona und Ham-
burg kurz charakterisiert, um den Kontext 
des Kolbenschmidt-Projektes zu erläutern.

Kapitel 3 stellt eine ausführliche Dar-
stellung des Projektverlaufs bis zum Ende 

des städtebaulichen Wettbewerbs sowie 
einen Ausblick auf die nächsten anstehen-
den Schritte dar. Von besonderem Interes-
se sind hier die diversen genutzten Betei-
ligungsformate. Diese Darstellung erfolgt 
zum überwiegenden Teil auf der Grundla-
ge der geführten Experteninterviews.

Daraufhin wird der Prozessverlauf in 
Kapitel 4 auf zweierlei Weise genauer 
analysiert. Zum einen wird eine Stakehol-
der-Analyse vorgenommen, die die Inter-
essen der verschiedenen Akteure unter-
sucht. Zum anderen werden ausgewählte 
Aspekte des Prozesses, über die in den In-
terviews unterschiedliche Meinungen zum 
Vorschein kamen, genauer beleuchtet. 
Außerdem stellt der Verfasser seine eige-
ne Einschätzung dieser Aspekte dar. Auch 
wird kurz dargestellt, welche Teilaspekte 
Verbesserungspotenziale aufweisen.

Im anschließenden Kapitel 5 werden, 
ausgehend von der vorhergehenden Ana-
lyse, drei Themen weiter vertieft, um im 
Rahmen eines Konzepts mögliche Konse-
quenzen und Handlungsempfehlungen für 
Prozesse bei zukünftigen Projekten mit ei-
ner ähnlichen Problemstellung abzuleiten 
und zu entwickeln.
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2. hIntergrunDInForMAtIonen

Im Folgenden sollen Hintergrundinfor-
mationen zu ausgewählten Themenaspek-
ten vorgestellt werden, um den Kontext 
zu beleuchten, in dem sich das Kolben-
schmidt-Projekt bewegt.

Zunächst sollen die planungstheore-
tischen Hintergründe erläutert werden: 
Welches Verhältnis zwischen Bürger*in 
und Staat steht hinter einem solchen Be-
teiligungsverfahren? Danach soll ein kurzer 
Einblick in das Thema Zwischennutzungen 
gegeben werden: Wie ist das Phänomen 
entstanden? Welche Nutzer*innen finden 
sich für gewöhnlich? Anschließend wird 
die Situation in Hamburg und Ottensen 
dargestellt, um den räumlichen Kontext 
des Projektes zu erläutern. Außerdem 
wird kurz auf die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen eingegangen, unter denen Zwi-
schennutzungen stattfinden (können).

2.1. plAnungstheoretIsche 
hIntergrünDe

Die umfangreiche Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit in Planungsprozesse, so auch 
beim Kolbenschmidt-Gelände, kann ge-
deutet werden als eine Verschiebung im 
Verhältnis zwischen Bürger*in und Staat 
bzw. im Verhältnis zwischen repräsentati-
ver und direkter Demokratie.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
war die Vorstellung des „allwissenden Pla-

ners“ verbreitet, gut ausgedrückt im fol-
genden Zitat von Lewis Silkin, von 1945 
bis 1950 Minister for Town and Country 
Planning in Großbritannien: „I think it is 
necessary to lead the citizen – guide him. 
The citizen does not always know exact-
ly what is best.” (Ward 1994, S. 112) Die 
damaligen Planungen beruhten auf einem 
sehr technokratischen Planungsverständ-
nis: Es galt, für die gegebenen Parameter 
die optimale Lösung zu finden. Erst nach 
und nach setzte sich die Erkenntnis durch, 
dass es eine „perfekte“ und allwissende 
Planung nicht gibt, die Pläne wurden klei-
ner, realistischer und überschaubarer. Ins-
besondere nahm auch die Bedeutung der 
Anwohner*innen zu, diese wurden als Ex-
pert*innen in den Planungsprozess einbe-
zogen. In den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten hat dieses Planungsverständnis massiv 
an Bedeutung gewonnen.

War früher in der Planung das Verhält-
nis von Bürger*in und Staat noch sehr 
stark durch die repräsentative Demokratie 
geprägt – gewählte Vertreter entscheiden 
in Parlamenten, was „das Beste“ für die 
Bürger*innen ist – so weist Planung nun 
immer mehr Elemente einer Demokratie 
der Beteiligung auf, insbesondere auf der 
Ebene der Gemeinde bzw. des konkre-
ten Vorhabens, weniger auf überörtlicher 
oder Bundesebene. Lokal Betroffene wer-
den direkt in den Planungsprozess einge-
bunden und können mitdiskutieren und 

gestalten. Zentral ist hier insbesondere 
der Begriff der Deliberativen Demokratie, 
im deutschsprachigen Raum insbesonde-
re durch Jürgen Habermas geprägt. „De-
liberative Politik ist für Habermas eine 
Politik der argumentativen Abwägung, 
der gemeinsamen Beratschlagung und 
Verständigung über öffentliche Angele-
genheiten.“ (Schmidt 2010, S. 242) Eine 
deliberative Vorgehensweise äußert sich 
somit in kokreativen Prozessen, in denen 
Bürger*innen gemeinsam und zusammen 
mit professionellen Planer*innen Lösun-
gen entwickeln.

In diesem Ansatz verbleibt jedoch die 
Entscheidungsmacht weiterhin bei den 
„Institutionen der verfassten Willensbil-
dung und Entscheidungsfindung“ (Schmidt 
2010, S. 243). Obwohl die Öffentlichkeit in 
die Entwicklung von Ideen eingebunden 
wird, verbleibt die endgültige Entschei-
dung bei den repräsentativ gewählten Po-
litikvertreter*innen. Eine Demokratie, die 
auch Entscheidungen (zumindest teilwei-
se) direkt an ihre Bürger*innen überträgt, 
bezeichnet man als partizipatorische De-
mokratie (vgl. Schmidt 2010, S. 237) oder 
Direktdemokratie (vgl. Schmidt 2010, S. 
336). Die Übertragung der Entscheidung 
auf die Bürgerschaft findet sich schon in 
einigen Elementen unserer Demokratie, 
beispielsweise dem Bürger- bzw. Volks-
entscheid. Auch auf die Planung bezogen, 
gab es in städtebaulichen Wettbewerben 
schon Fälle, in denen interessierte Bür-
ger*innen tatsächlich ein Stimmrecht 
besaßen. Dies ist jedoch eher die Aus-

nahme. Ein aktuelles Beispiel ist der Frei-
raumwettbewerb Mitte Altona; hier saßen 
zwei Vertreter*innen der Öffentlichkeit 
als Sachpreisrichter*innen in der Jury (vgl. 
Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt 2013, S. 40).

Da sich im Kolbenschmidt-Prozess viele 
Elemente einer deliberativen Demokratie 
finden, soll diese kurz genauer dargestellt 
werden. Damit deliberative Demokratie 
funktioniert, müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein: „anspruchsvolle 
Prozeduren der Beratung und Beschluss-
fassung, insbesondere ungehinderter Zu-
gang für alle, Verzicht auf Machtstreben, 
[…] Bereitschaft zur Präferenztransfor-
mation, Wahrhaftigkeit und Verständlich-
keit.“ (Schmidt 2010, S. 241) Es ist schnell 
ersichtlich, dass diese Ansprüche in der 
Realität selten vollständig erfüllt sind; 
insbesondere der Dialog auf Augenhöhe, 
ohne das Einbeziehen von Machtverhält-
nissen, ist in der Realität schlecht umzu-
setzen. Des Weiteren setzt deliberative 
Demokratie mündige und gut informierte 
Bürger*innen voraus, die sich argumenta-
tiv eloquent ausdrücken können oder sich 
zumindest im Laufe der Beteiligung so ent-
wickeln (vgl. Schmidt 2010, S. 241). Dafür 
beansprucht die deliberative Demokratie 
aber auch eine höhere Legitimität ihrer 
Entscheidungen, da sie „vernunftgestählte 
Ergebnisse“ (Schmidt 2010, S. 242) zustan-
de bringt.

Kritisiert wird an solch beteiligungsori-
entierter Demokratie vor allem, dass sie 
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sich hauptsächlich an Bürger*innen rich-
tet, die sowieso schon politikinteressiert 
sind. Diesen Bürger*innen werden somit 
noch mehr Möglichkeiten gegeben, sich 
einzubringen, während die uninteressier-
ten zurückbleiben. Im Endeffekt sorgt die 
Beteiligung also für mehr demokratische 
Ungleichheit. Das Interesse des Individu-
ums an Beteiligung hängt primär von drei 
Faktoren ab: „die Ressourcenausstattung 
[…], die Stärke positiver Einstellungen 
gegenüber dem politischen System und 
die Überzeugung, politisch wirksam sein 
zu können.“ (Schmidt 2010, S. 244) Der 
erste Faktor bedingt häufig die anderen 
beiden, somit beteiligen sich häufig eher 
bessergestellte Bürger*innen, was die Er-
gebnisse der Beteiligung verzerrt. Ein an-
derer Kritikpunkt ist, dass die Erwartun-
gen an die Bürger*innen hinsichtlich ihrer 
Kompetenzen und Ressourcen sehr hoch 
und somit unrealistisch sind (vgl. Schmidt 
2010, S. 247).

Diese Kritik bezieht sich jedoch auf 
die Maßstabsebene des Staates bzw. des 
Bundeslandes und nicht auf die Ebene 
des konkreten, baulichen Projektes; somit 
muss sie relativiert werden. Zum einen ist 
die Öffentlichkeit vor Ort viel unmittel-
barer von konkreten Projekten betroffen 
als von abstrakten Fragestellungen auf 
Staatsebene und somit auch eher bereit, 
sich zu beteiligen. Zum anderen haben 
die ansässigen Bürger*innen häufig mehr 
Ahnung von den lokalen Gegeben- und 
Besonderheiten als von extern kommen-
de Planende, somit kann die Einbeziehung 

dieser lokalen Expert*innen sogar einen 
Wissensgewinn zur Folge haben. Nichts-
destoweniger muss die Repräsentativität 
der Beteiligung reflektiert werden, damit 
alle relevanten Bevölkerungsgruppen ein-
bezogen werden.

2.2. zwIschennutzungen 
AllgeMeIn

In den letzten Jahren und Jahrzehnten 
hat sich auf der Grundlage des Struktur-
wandels in der westlichen Welt – weg von 
der Industrie- und hin zur Dienstleistungs- 
und Wissensgesellschaft – das Phänomen 
der Zwischennutzung herausgebildet. 
Große Industrieunternehmen ziehen sich 
immer mehr aus den Städten, insbeson-
dere den Zentren zurück; es entstehen in-
nerstädtische Brachflächen, die aufgrund 
verschiedener Faktoren und Hemmnisse 
(baulicher Zustand, mangelnde Attraktivi-
tät) oft nicht unmittelbar einer rentablen 
Nachnutzung zugeführt werden können.

In den Übergangszeiten zwischen dem 
Ende der industriellen Nutzung und dem 
Beginn der Folgenutzung, die häufig mit 
umfangreichen Baumaßnahmen einher-
geht, können die leer stehenden Gebäude 
für eine Vielzahl verschiedener Nutzungen 
vermietet werden, die keine spezialisierten 
Infrastrukturen benötigen: Atelierflächen, 
Galerien oder kleine Handwerksbetriebe, 
aber auch „ungewöhnliche“ Nutzungen 
wie beispielsweise die Tentstation in Ber-
lin, ein Zeltplatz mitten in der Stadt auf 
dem Gelände eines ehemaligen Freibades 

(vgl. Oßwald 2012, S. 62–68). Diese ver-
schiedenartigen Initiativen werden allge-
mein unter dem Begriff „Zwischennutzun-
gen“ zusammengefasst.

Es gibt jedoch keine einheitliche Defini-
tion für den Begriff „Zwischennutzung“ in 
Bezug auf Dauer, Legalität, Art, Image oder 
Funktion (vgl. Angst et al. 2010, S. 54). Ge-
mein haben sie lediglich die zeitliche Be-
grenzung der Nutzung: irgendwann sollen 
die Zwischennutzer*innen ihre Räume 
verlassen und einer Neuentwicklung wei-
chen. Doch auch dieses Kriterium weicht 
langsam auf; immer mehr Zwischennut-
zungen setzen sich zur Wehr, wenn der*-
die Vermieter*in das Mietverhältnis been-
den will und haben nicht selten Erfolg.

Die zunehmende Zahl von Zwischen-
nutzungsprojekten verweist auf ein grö-
ßeres Problem: in vielen Städten gibt es in 
Zentrumsnähe nicht ausreichend günstige 
Gewerbeflächen für kulturelle Nutzungen 
oder Kleinunternehmen. Diese finden in 
zwischengenutzten Arealen ein gutes Zu-
hause; günstige Mieten und die Möglich-
keit, sich die Räumlichkeiten nach den ei-
genen Ansprüchen zu gestalten, machen 
die ehemaligen Industrieareale attraktiv. 
Dabei sind solche Nutzungen ein wichti-
ger Teil der städtischen Ökonomie, trotz 
unter Umständen kurzer Nutzungszeit-
räume können sie „die stadtgesellschaftli-
che Entwicklung nachhaltig unterstützen, 
wie etwa durch das Herausbilden sozialer 
Netzwerke, die Förderung von Partizipati-
on, die Erweiterung beruflicher Chancen 

und die Etablierung kreativer Nutzungsfor-
men.“ (Ziehl et al. 2012, S. 15) Für Kreative 
oder kleine Handwerksbetriebe sind sie 
oft die einzigen Möglichkeiten, bezahlbare 
Flächen in der Nähe ihrer Kundschaft an-
zumieten.

Auch aus Vermietersicht spricht viel 
für das Zulassen von Zwischennutzungen. 
Kleinunternehmen und kulturelle Veran-
staltungen sind günstiges Marketing für 
das Areal, außerdem schützt die Nutzung 
vor Verfall und Vandalismus. Hinzu kommt, 
dass die Zwischennutzer*innen häufig sig-
nifikant zu der Aufwertung des Areals bei-
tragen, die es für den Investor erst interes-
sant bzw. möglich macht, das Gebiet neu 
zu entwickeln. Vielfach schaffen die Zwi-
schennutzungen öffentliches Interesse für 
das Areal und tragen so zur Adress- und 
Imagebildung bei (vgl. Angst et al. 2010, 
S. 148). Von dieser Aufwertung profitie-
ren die Zwischennutzer*innen jedoch nur 
selten, sie sind stattdessen gezwungen, 
sich in einem anderen Zwischennutzungs-
projekt Räume zu suchen (vgl. Neumann 
2012, S. 110–111). Vielfach setzen sich die 
Zwischennutzer*innen jedoch inzwischen 
dagegen zur Wehr und versuchen, sich 
ihre Räume dauerhaft anzueignen. Viele 
Vermieter*innen schrecken deshalb – aus 
Angst vor einer Verstetigung der Nutzung 
– vor einer Vermietung für temporäre Nut-
zungen zurück. Andere Gründe für eine 
Nichtvermietung sind mangelnde Erfah-
rung oder eine bereits weiter fortgeschrit-
tene Planung auf dem Areal (vgl. Angst et 
al. 2010, S. 62).
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In ihrer Studie „zone*imaginaire“ ha-
ben Angst et al. sieben Zwischennut-
zungsareale in der Schweiz qualitativ und 
quantitativ untersucht und haben dabei 
einige interessante Erkenntnisse gewon-
nen. So kommen mehr als die Hälfte der 
Unternehmen in den untersuchten Area-
len aus der Kreativwirtschaft (vgl. Angst et 
al. 2010, S. 72). Generell liegen die gezahl-
ten Löhne deutlich unter dem Schweizer 
Durchschnitt (vgl. Angst et al. 2010, S. 72), 
was für die häufig prekäre Situation der 
Nutzer*innen spricht. Ebenfalls bemer-
kenswert ist, dass 88 % aller Befragten be-
reits eigenes Geld in Aus- und Umbauten 
ihrer Räumlichkeiten investiert haben (vgl. 
Angst et al. 2010, S. 106); und das, obwohl 
ihre Nutzung befristet ist. Dies spricht für 
die hohe Motivation der Zwischennut-
zer*innen, die Räume zu nutzen und sich 
anzueignen, und das trotz der potenziell 
prekären Situation und der Temporalität 
der Nutzung.

Zwischennutzungen sind also ein wich-
tiger Bestandteil der städtischen Wirt-
schaft, geprägt durch Flexibilität, Kreati-
vität und Gestaltungswillen. Sie stellen 
aufgrund ihrer spezifischen Rahmenbe-
dingungen „Möglichkeitsräume“ (Mayer 
et al. 2011, S. 59) dar, die Nutzungen und 
Projekte ermöglichen, die sonst kaum in 
einer von Gewinnerwartungen und -maxi-
mierung geleiteten Immobilienwirtschaft 
Raum finden würden.

2.3. sItuAtIon In hAMburg 
& ottensen

Auch in Hamburg ist man sich der 
schwierigen Situation für Kreative und klei-
ne Handwerksbetriebe bewusst. So heißt 
es in einer Studie der Stadt Hamburg zum 
Thema: „Infolge des hohen Nachfrage-
drucks, der steigenden Mieten und Immo-
bilienpreise stellt sich in diesen Quartieren 
[solchen mit kreativen Potenzialen, Anm. 
d. V.] die Frage, wie hier kreative Milieus 
langfristig erhalten sowie günstige Ni-
schen- und Experimentierräume gesichert 
werden können.“ (Studio UC/Klaus Over-
meyer 2010, S. 13) Bemerkenswert ist die 
Größenstruktur der Unternehmen in Ham-
burg: über 90 % der Hamburger Betriebe 
sind Kleinstunternehmen mit weniger als 
zehn Beschäftigten (vgl. Bezirksamt Alto-
na, Dezernat für Wirtschaft, Bauen und 
Umwelt 2013, S. 12). Dies unterstreicht 
die Relevanz kleinteilig gegliederter Ge-
werbestandorte, z.B. Gewerbehöfe. Diese 
Thematik findet sich sogar im aktuellen 
Leitbild der Stadt Hamburg, „Wachsen mit 
Weitsicht“. Hier wird explizit als ein Hand-
lungsfeld formuliert: „Förderung kreativer 
Potenziale in der Stadt“ (Studio UC/Klaus 
Overmeyer 2010, S. 11).

Als ehemals industriell geprägter Stadt-
teil erlebte Ottensen in der Vergangenheit 
bereits öfter die Umwandlung ehemali-
ger Industrieanlagen, im Bundesvergleich 
auch sehr früh (vgl. Bezirksamt Altona, De-
zernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
2013, S. 14). Beispiele für eine kulturelle 

Nachnutzung sind die Fabrik (seit 1971), 
die Zeisehallen (seit 1993) oder die Frise 
(seit 2003). Insgesamt ist jedoch ein mas-
siver Rückgang der Gewerbeflächen zu 
beobachten, so ist die Gewerbefläche im 
Zeitraum zwischen 2001 und 2011 von ca. 
358 auf ca. 314 Hektar geschrumpft (vgl. 
Bezirksamt Altona, Dezernat für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt 2013, S. 37). 
Dies entspricht einem Rückgang von über 
12 %, und es ist davon auszugehen, dass 
sich diese Entwicklung in den letzten drei 
Jahren weiter fortgesetzt hat. Parallel dazu 
ist aber die Anzahl der Handwerksbetriebe 
in Altona im Zeitraum von 2000 bis 2011 
um 20 % auf 2.022 Betriebe gestiegen 
(vgl. Bezirksamt Altona, Dezernat für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt 2013, S. 27)

Gleichzeitig kommt es im Stadtteil im-
mer mehr zu Luxusbauvorhaben und Sa-
nierungen, die die Mieten immer weiter 
steigen lassen. Dabei können für Wohn-
objekte Bodenpreise erzielt werden, die 
das Zwei- bis Fünffache des Preises für 
Gewerbeflächen betragen (vgl. Bezirk-
samt Altona, Dezernat für Wirtschaft, 
Bauen und Umwelt 2013, S. 37). Beispie-
le für Umwandlungen von Industrie- zu 
Wohnflächen sind die Bebauungspläne 
Othmarschen 40 und Lurup 63 (beide be-
reits festgestellt) sowie die derzeit noch in 
Aufstellung befindlichen  Pläne Bahrenfeld 
62 und Altona-Altstadt 56/Ottensen 59 
(vgl. Bezirksamt Altona, Dezernat für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt 2013, S. 37, 
Stand 21.08.2014). Diese Entwicklung ist 
so stark, dass der Senat nun überlegt, für 

Ottensen eine Soziale Erhaltungsverord-
nung zu erlassen, um so die Mietentwick-
lung zu bremsen (vgl. Hamburger Abend-
blatt 2014). Dabei ist festzuhalten, dass 
sich die Soziale Erhaltungsverordnung nur 
auf Modernisierungsvorhaben, also nicht 
auf Neubauten auswirken würde.

Für den Bezirk fallen die Nutzungen 
im Kolbenschmidt-Areal unter die Kate-
gorien Handwerk und Urbane Produktion 
(vgl. Bezirksamt Altona, Dezernat für Wirt-
schaft, Bauen und Umwelt 2013, S. 42). 
Gerade diese Unternehmen benötigen als 
wichtigen Standortfaktor die Nähe zu ih-
ren Kunden und sollen deshalb im Stadt-
teil bleiben (vgl. Bezirksamt Altona, De-
zernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
2013, S. 39).

Die Bezirksversammlung Altona hat 
bereits im Jahr 2011 einen Grundsatz-
beschluss gefasst, kleinteiliges Gewerbe 
(und somit auch die Zwischennutzungen 
am Kolbenhof) im Bezirk zu schützen. Im 
Beschluss heißt es: „Die Politik, die Wirt-
schaft und die Verbände und Kammern 
müssen sich dieses Problems annehmen. 
Es müssen Konzepte entwickelt, Flächen 
und Immobilien bereitgestellt und Inves-
titions-/ Umzugs- und Beratungshilfen 
für Kleinstbetriebe zur Verfügung gestellt 
werden.“ (vgl. Bezirksversammlung Altona 
2011)
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Abbildung 1: Lageplan Kolbenschmidt-Gelände, eigene Darstellung (Kartengrundlage Google Maps)

2.4. rechtlIche rAhMenbe-
DIngungen

An dieser Stelle sollen kurz die recht-
lichen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land beschrieben werden. Generell wird 
zwischen Zwischennutzer*innen und Ei-
gentümer*in der zu nutzenden Fläche ein 
Vertrag geschlossen, der die Modalitäten 
der Nutzung regelt. Dieser enthält Rege-
lungen zur Miete, Haft pfl icht etc. Häufi g 
verfolgen Vermieter*innen das Ziel, den 
normalen Kündigungsschutz außer Kraft  
zu setzen, und statt dessen kürzere Fristen 
zu vereinbaren (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin 2007, S. 160). Die-
se Verträge werden als Zwischennutzungs-
verträge bezeichnet. Eine andere Form ist 
der Überlassungsvertrag, hier wird den 
Nutzer*innen das Gelände unentgeltlich 
überlassen, andere Regelungen hinsicht-
lich Miete etc. bleiben jedoch unangetas-
tet (vgl. Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung Berlin 2007, S. 161).

Natürlich gelten für Zwischennutzun-
gen die rechtlichen Besti mmungen des 
Baugesetzbuches. Prinzipiell stellen Zwi-
schennutzungen im Sinne des BauGB eine 
Nutzungsänderung dar und sind somit laut 
§ 29 (1) genehmigungspfl ichti g. Dies stellt 
ein Problem für Zwischennutzungen dar, 
da diese häufi g spontan entstehen oder 
umziehen, sodass ein langwieriger und 
kostspieliger Genehmigungsprozess die 
Zwischennutzung verhindern würde.

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass 
Verwaltungen bei temporären Nutzungen 
häufi g kulanter sind und auf eine explizite 
Baugenehmigung auch verzichtet werden 
kann; die Vorhaben werden von der Ver-
waltung geduldet, „um eine sozialverträg-
liche Lösung ohne großen Verwaltungsauf-
wand zu ermöglichen.“ (Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung Berlin 2007, S. 164) 
Dies ist insbesondere dann relevant, wenn 
die Zwischennutzung nicht genehmigungs-
fähig ist, da sie den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes widerspricht. Durch eine 
Duldung kann sie so trotzdem stattf  inden.

Eine weitere wichti ge Festsetzungs-
möglichkeit beschreibt der § 9 (2) BauGB. 
Dieser schreibt vor: „Im Bebauungsplan 
kann in besonderen Fällen festgesetzt 
werden, dass besti mmte der in ihm fest-
gesetzten baulichen und sonsti gen Nut-
zungen und Anlagen nur 1. für einen be-
sti mmten Zeitraum zulässig oder 2. bis 
zum Eintritt  besti mmter Umstände zuläs-
sig oder unzulässig sind. Die Folgenutzung 
soll festgesetzt werden.“

Durch dieses „Baurecht auf Zeit“ (Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung 
Berlin 2007, S. 163) können Zwischennut-
zungen rechtlich legiti miert werden, ohne 
dass eine doppelte Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nöti g ist. Dies gibt den Zwi-
schennutzer*innen Rechtssicherheit für 
die Zeit bis zur Neuentwicklung. Wichti g 
ist hier, dass die Zwischen- und Folgenut-
zung aufeinander abgesti mmt sind, damit 
erstere letztere nicht ausschließt.

3. vorstellung Des prozesses

Im Folgenden soll der bisherige Prozess-
verlauf des Kolbenschmidt-Projektes auf 
Grundlage der Experteninterviews rekon-
struiert werden. Zunächst wird das Gelän-
de selbst vorgestellt und in seinen städte-
baulichen Kontext eingeordnet. Daraufh in 
werden die interviewten Akteure vorge-
stellt. Anschließend erfolgt die chrono-
logische Darstellung des Prozessverlaufs. 
Somit soll der erste Teil der Fragestellung 
beantwortet werden: Unter welchen Rah-
menbedingungen und wie verlief das Pla-
nungs- und Beteiligungsverfahren für das 
Kolbenschmidt-Gelände?

3.1. AllgeMeIne InForMAtI-
onen

Das Kolbenschmidt-Areal liegt im Ham-
burger Stadtt eil Ott ensen (Bezirk Alto-
na), an der Friedensallee 128, nahe der 
S-Bahn-Stati on Bahrenfeld. Es umfasst 
eine Fläche von ca. 3,6 ha. Früher als Ferti -
gungsstandort für Autoteile bekannt, wird 
das Gelände nun von verschiedenen tem-
porären Nutzer*innen genutzt, beispiels-
weise die Motorrad Selbsthilfe Altona, die 
Firma mehrblick, die nachhalti ge Messe- 
und Eventmöbel  produziert, oder auch 

Euler-Hermes-
Hochhaus

Schwarzkopf-
Gelände
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die KurzFilmAgentur Hamburg, die seit ei-
nigen Jahren das jährliche Internationale 
Kurzfilmfestival Hamburg auf dem Kolben-
schmidt-Gelände veranstaltet.

Angrenzend an das Gelände befindet 
sich im Westen eines der wenigen ech-
ten Hochhäuser Hamburgs, das Gebäude 
der Euler-Hermes-Versicherung, im Osten 
Grundstücke der Firma Schwarzkopf. Die 
Bebauung des Geländes ist durch die Fa-
brikvergangenheit geprägt und besteht 
hauptsächlich aus langen, niedrigen Hal-
len. Die Bausubstanz ist nicht mehr ein-
wandfrei und durch 100 Jahre industrielle 
Produktion ist der Boden stark belastet.

3.2. vorstellung Der eIn-
zelnen Akteure

Rheinmetall Immobilien GmbH

Die Rheinmetall Immobilien GmbH (im 
Folgenden auch nur Rheinmetall) ist eine 
hundertprozentige Tochter der Rheinme-
tall AG, welcher das Kolbenschmidt-Ge-
lände gehört. Diese hat ihren Hauptsitz in 
Düsseldorf und ist hauptsächlich bekannt 
als Rüstungskonzern und Zulieferer für 
die Automobilbranche. Zuständig für die 
Immobilienverwaltung der Rheinmetall 
AG, kümmert sich die Rheinmetall Immo-
bilien GmbH um die Entwicklung der Lie-
genschaften des Konzerns. Dabei führt sie 
selbst kaum Bauvorhaben durch, sondern 
entwickelt lediglich das Baurecht, um die 

Grundstücke dann zu verkaufen. Die Ge-
sprächspartnerin bei der Rheinmetall Im-
mobilien GmbH war Frau Anja Weiler.

Bezirkspolitik

Die Bezirksversammlung Altona als zen-
trales Entscheidungsgremium des Bezirks 
war ebenfalls intensiv am Prozess betei-
ligt. Die derzeitige Sitzverteilung ist:
- SPD 12 Sitze
- CDU 12 Sitze
- GRÜNE 12 Sitze
- DIE LINKE 7 Sitze
- FDP 2 Sitze
- AfD 2 Sitze

Die Bezirksversammlung und insbeson-
dere der Planungsausschuss haben sich 
intensiv mit dem Kolbenschmidt-Projekt 
auseinandergesetzt. Der Gesprächspart-
ner für die Bezirkspolitik war Herr Thomas 
Adrian (SPD).

Kolbenhof e.V.

Der Verein Kolbenhof e.V. wurde An-
fang 2012 gegründet und formuliert sein 
Ziel so: „Der Verein setzt sich für den Er-
halt des ehemaligen Kolbenschmidt-Areals 
als integrierten Gewerbestandort ein. Der 
Verein möchte darüber hinaus Kunst und 
Kultur im Stadtteil ein Zuhause geben.“ 
(Kolbenhof e.V. o.J.) Zu diesem Zweck hat 
er sich intensiv am Neuplanungsprozess 
beteiligt. Hinzu kommt eine umfangreiche 
Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem in 
Form eines jährlichen Sommerfestes auf 
dem Gelände oder einer Werbekampagne 

. Der Gesprächspartner für den Kolbenhof 
e.V. war der Vorsitzende des Vereins, Herr 
Tobias Trapp.

claussen-seggelke stadtplaner

Das Hamburger Stadtplanungsbüro 
claussen-seggelke stadtplaner kümmert 
sich hauptsächlich um Bauleitplanung und 
Wettbewerbsbetreuung. Dies waren auch 
die Aufgabenfelder des Büros im Prozess 
um den Kolbenhof, d.h. Ausarbeitung der 
Auslobungsunterlagen, Betreuung der 
Architektenteams etc. Sie sind weiterhin 
für das Projekt tätig und unterstützen die 
Ausarbeitung des Bebauungsplans. Ge-
sprächspartner für das Büro claussen-seg-
gelke war Herr Torsten Wild.

urbanista

Das ebenfalls in Hamburg ansässige 
Büro urbanista führt hauptsächlich Öf-
fentlichkeitsbeteiligungsverfahren durch, 
unter dem Label nexthamburg auch of-
fenere Verfahren ohne Bezug zu einem 
konkreten Projekt. Im Prozess um das 
Kolbenschmidt-Gelände waren sie dafür 
zuständig, die Bürgerbeteiligung zu kon-
zipieren und auch durchzuführen. Ge-
sprächspartner für urbanista waren Herr 
Peter Fey und Herr Sven Lohmeyer.

Bezirksamt Altona

Das Bezirksamt Altona kümmert sich 
um alle verwaltungstechnischen Angele-
genheiten im Bezirk. Es ist derzeit mit der 

Abbildung 2: Blick auf das Gelände, Markus Ewald (urbanista)
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Aufgabe betraut, den Gewinnerentwurf in 
einen Bebauungsplan zu übersetzen. Die 
Gesprächspartnerinnen bei der Bezirks-
verwaltung waren Frau Nancy Freitag und 
Frau Ulrike Frauenlob.

coido architects

Das Hamburger Architekturbüro coi-
do steht als Gewinnerteam des städte-
baulichen Wettbewerbs stellvertretend 
für die teilnehmenden Architekturbüros. 
Gesprächspartner war Herr Sven Ove 
Cordsen.

3.3. DetAIllIerte DArstel-
lung Des prozesses

Vor dem Wettbewerb

Lange Zeit war das Kolbenschmidt-Areal 
ein Industriestandort. Zunächst als Gießerei 
genutzt, ging das Gelände im Jahr 1935 an 
die Firma Kolbenschmidt, eine Tochter der 
Rheinmetall AG, die dort Autoteile produ-
zierte. Eine schlechte Auftragslage zwang 
das Unternehmen schließlich im November 
2009 dazu, den Standort nach mehrjähri-
ger Diskussion zu verlagern. Diese Schlie-
ßung erfolgte sehr plötzlich und wurde von 
vielen Seiten als  „unsauber“ empfunden 
(vgl. u.a. Hamburger Abendblatt 2009), 
weswegen die SPD in Altona zunächst eine 
ablehnende Haltung gegenüber der Neu-
entwicklung einnahm und eine Änderung 
des Planrechtes ablehnte, wie Herr Adrian 
erläuterte. Erst in der Folgezeit zeichnete 
sich eine Kompromisslinie ab.

Zur Unterstützung für das Projekt en-
gagierte das Düsseldorfer Unternehmen 
2010 das Hamburger Stadtplanungsbüro 
claussen-seggelke stadtplaner. Wie Frau 
Weiler erläuterte, stellte Rheinmetall 
schnell fest, wie anders die Strukturen in 
Hamburg und in Altona im Vergleich zu 
Düsseldorf, ihrem Haupttätigkeitsfeld, wa-
ren, sodass ein Partner mit Ortskenntnis 
vonnöten war. In dieser Zeit fanden auch 
die ersten Kontakte zwischen Rheinme-
tall und Bezirksversammlung/-verwaltung 
statt.

Sowohl Politik als auch Rheinmetall be-
kundeten ein klares Interesse daran, das 
Gelände neu zu entwickeln. Früh war klar, 
dass auf dem Gelände keine monofunkti-
onale Nutzung entstehen sollte, stattdes-
sen war ein Mix aus Gewerbe und Woh-
nen vorgesehen, wie sowohl Herr Adrian 
als auch Frau Weiler aussagten; ein Teil 
dieser Gewerbeflächen sollte ausdrücklich 
auch für störendes Gewerbe vorgesehen 
sein, um den derzeitigen Mieter*innen die 
Möglichkeit zu geben, auf dem Gelände zu 
bleiben. Frau Weiler betonte mehrmals, 
dass es der explizite Wille Rheinmetalls 
sei, die derzeitigen Mieter*innen auf dem 
Gelände zu halten. In diesem Zusammen-
hang wies Herr Adrian darauf hin, dass der 
Bezirk für den Erhalt von Gewerbeflächen 
auf private Grundeigentümer angewiesen 
ist, da Hamburg kaum noch eigene Gewer-
beflächen in Altona besitzt.

Das Büro claussen-seggelke begann 
daraufhin mit der Ausarbeitung des städ-
tebaulichen Wettbewerbs. Dieser wurde 
unter das Motto „Weiterhin Ottensen“ 
gestellt; die Mischung und urbane Quali-
tät des Geländes sollte erhalten werden. 
Einer der von Frau Weiler hierfür genann-
ten Gründe ist, dass das Gelände dauer-
haft mit dem Namen Kolbenschmidt ver-
bunden sein wird und Rheinmetall diesen 
Namen natürlich gerne positiv besetzen 
möchte, durch ein Projekt, mit dem die 
Anwohner*innen einverstanden und zu-
frieden sind.

Das genaue Mischungsverhältnis zwi-
schen Gewerbe und Wohnen war jedoch 
immer wieder ein Diskussionspunkt, ins-
besondere im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit. Wie Frau Weiler erläuterte, rich-
tet sich das ganze Projekt nach diesem 
Aspekt: Am Ende muss Rheinmetall einen 
Gewinn erzielen. Das schränkt den Rah-
men für günstige Gewerbeflächen ein, 
da die Neuentwicklung des Gebietes sehr 
teuer ist, insbesondere wegen vorhande-
ner Altlasten. Gewerbeflächen, die keinen 
Gewinn erzielen, müssen durch teurere 
Flächen anderswo auf dem Gelände quer-
subventioniert werden.

Da das Gelände in einer sehr attrak-
tiven Lage in einem begehrten Stadtteil 
liegt, standen die Hallen nicht lange leer. 
Ende 2010 öffnete Rheinmetall das Ge-
lände für temporäre Nutzungen und die 
ersten Kleingewerbebetriebe zogen ein, 
zunächst mit einem bis Ende 2013 befris-

teten Mietvertrag. Von Anfang an wurde 
klar kommuniziert, dass diese Nutzung 
des Geländes nur vorübergehend sei. Zum 
Zweck der Akquise und Verwaltung der 
Mieter*innen wurde eine eigene Projekt-
gesellschaft gegründet, bei der aber im 
Wesentlichen die gleichen Mitarbeiter wie 
bei Rheinmetall arbeiteten.

Im Laufe des Jahres 2011 füllte sich das 
Gelände mit allerlei verschiedenen Mie-
ter*innen, die teilweise „traumatisiert“ 
(Trapp 2014) auf dem Gelände eintrafen, 
da viele von ihnen kurzfristig neue Flächen 
finden mussten, so auch die Motorrad-
werkstatt von Herrn Trapp. Nachdem sich 
die Betriebe wieder etwas orientiert und 
gefangen hatten, erfolgte schließlich 2012 
die Gründung des Ve reins Kolbenhof e.V. 
aus der Erkenntnis heraus, dass die Mie-
ter*innen ähnliche Interessen haben. Bis 
auf zwei sind heute alle auf dem Gelände an-
sässigen Unternehmen Mitglied im Verein.

Der Verein begann daraufhin, Öffent-
lichkeitsarbeit zu leisten, um auf sich und 
seine Ziele aufmerksam zu machen. Da-
runter fielen unter anderem eine große 
Werbekampagne mit Plakaten, Postkar-
ten, Buttons usw. sowie eine Vorstellung 
auf der Altonale (ein jährlich stattfinden-
des Kunst- und Kulturfestival in Altona). 
Hinzu kamen ein Eröffnungs- und ein (seit-
dem jährlich stattfindendes) Sommerfest 
auf dem Gelände selbst, wie Herr Trapp 
erklärte. Die Betriebe sehen sich selbst in 
einer sozialen Verantwortung; sie bieten 
Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe zu 
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den Kunden an, stellen aber auch Arbeits- 
und Ausbildungsplätze.

Wie Herr Wild erläuterte, ist die Öff-
nung des Geländes für Zwischennut-
zer*innen ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg des Prozesses gewesen. Da das 
Gelände vorher eine Fabrik war, war es 
der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt. 
Erst durch die Öffnung des Geländes und 
somit einer Zugangsmöglichkeit für die All-
gemeinheit wurden das Gelände und sein 
Potenzial einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt.

Wie Herr Adrian erläuterte, entstand 
auf Anregung der Bezirkspolitik das Ziel, 
ein umfangreiches Öffentlichkeitsbeteili-
gungsverfahren durchzuführen, um nach 
Frau Weiler „Probleme frühzeitig zu erken-
nen und auch zu vermeiden.“ Außerdem 
sollte das lokale Expertenwissen in den 
Prozess eingebracht werden. Zu diesem 
Zweck wurde Mitte 2012 das Büro urba-
nista als Projektpartner verpflichtet und 
mit der Durchführung der Beteiligung be-
auftragt. Die Erarbeitung des Beteiligungs-
konzeptes und seiner Bausteine erfolgte 
auf der Grundlage von urbanista-Vorschlä-
gen unter enger Absprache zwischen 
Rheinmetall und Bezirk.

Von mehreren Akteuren (Rheinmetall, 
urbanista, Kolbenhof e.V.) wurde der expe-
rimentelle Charakter des Projekts betont. 
Üblich sind bei solchen Projekten häufig 
Luxussanierungen mit kaum Einflussmög-
lichkeiten der Bevölkerung. Insofern ist es 

bemerkenswert, dass die Beteiligung und 
Einbindung der Betroffenen und auch der 
allgemeinen Öffentlichkeit in diesem Um-
fang erfolgte.

Insgesamt wurde das Verhältnis zwi-
schen Rheinmetall und Bezirk als positiv 
und offen beschrieben, sowohl von den 
Beteiligten selbst als auch von Außenste-
henden wie Herrn Wild. Zwar gab es teil-
weise Meinungsverschiedenheiten, diese 
sind aber vollkommen normal für ein Pro-
jekt dieser Größenordnung und wurden 
nach dem Bekunden der Beteiligten kons-
truktiv ausdiskutiert. Frau Weiler betonte, 
dass die Zusammenarbeit allerdings etwas 
Vorlauf benötigte, aufgrund der unter-
schiedlichen Strukturen in Düsseldorf und 
Hamburg, die Rheinmetall nicht bekannt 
waren. Dabei kam es zu vielen persönli-
chen Kontakten; wie Frau Weiler erläu-
terte, war und ist Rheinmetall mindestens 
einmal im Monat in Hamburg zu Besuch, 
in Hochphasen öfter. Speziell hat die Be-
zirkspolitik die besonderen politischen 
Verhältnisse in Altona im Hinblick auf bür-
gerschaftliches Engagement erklärt, wie 
Herr Adrian erläuterte.

Ende 2012 bzw. Anfang 2013 erfolgte 
eine erste Kontaktaufnahme des Kolben-
hof e.V. mit dem Vorstand der Rheinmetall 
Immobilien GmbH. Der Verein lud zu ei-
nem Gespräch ein, dieser Einladung wurde 
aber erst nach einiger Verzögerung gefolgt, 
wie Herr Trapp aussagte. Es kam daraufhin 
zu einem ersten Gespräch, unter Mitwir-
kung der Politik als Moderator in Person 

von Herrn Classen (SPD), dem damaligen 
Vorsitzenden des Planungsausschusses. 
Im Rückblick wird das Verhältnis zwischen 
Verein und Rheinmetall von beiden Seiten 
als respektvoll, positiv und produktiv ein-
geschätzt (vgl. Trapp 2014, Weiler 2014). 
Dies wird auch von Herrn Wild so gese-
hen, obwohl es zwischendurch Probleme 
mit einzelnen Mieter*innen gegeben hat, 
die aber vereinsintern geregelt werden 
konnten. Herr Trapp bemerkte allerdings 
mehrmals, dass der Verein auf „Flurfunk“ 
zurückgreifen musste, um über aktuelle 
Entwicklungen im Prozess informiert zu 
werden. Bemängelt wurde von ihm außer-
dem, dass die Mieter*innen trotz mündli-
cher Zusagen keine verbindliche Garantie 
haben, dass sie auf dem Gelände bleiben 
können, und das auch zu bezahlbaren Mie-
ten. Laut Frau Weiler ist dies zum jetzigen 
Zeitpunkt aber noch gar nicht möglich, da 
die Planungen noch viel zu unkonkret sind, 
bezüglich der genauen Lage des Gewerbes 
im Gebiet und möglicher Mieten.

Während dieser Zeit wurden neben 
den Beteiligungsformaten auch die Aus-
lobungsunterlagen durch das Büro claus-
sen-seggelke weiter ausgearbeitet, in 
Abstimmung mit Rheinmetall und Bezirk. 
Die Hinweise des Bezirks waren dabei sehr 
konkret, beispielsweise der Erhalt von Ein-
zelgebäuden oder Anmerkungen zur Er-
schließungssituation (vgl. Wild 2014). Die 
Auslobungsunterlagen wurden mehrmals 
im Planungsausschuss (am 08.05. und am 
05.06.2013) des Bezirks vorgestellt und 
diskutiert. Besonders intensiv war diese 

Abstimmung kurz vor der Veröffentlichung 
der Unterlagen, im Zeitraum zwischen Ap-
ril und August 2013 (vgl. Frauenlob, Frei-
tag 2014). Schlussendlich wurde als vor-
gesehenes Mischungsverhältnis auf der 
Grundlage der Grundstücksflächen jeweils 
zu 50 % Wohnen und Gewerbe festgelegt. 
Schließlich begann der städtebauliche 
Wettbewerb für das Kolbenhofgelände of-
fiziell am 06.08.2013 mit der Ausgabe der 
Auslobungsunterlagen.

Während des Wettbewerbs

Am zweiphasigen städtebaulichen 
Wettbewerb nahmen zehn Architektur-
büros teil, die im Vorfeld von Rheinmetall 
und Bezirk ausgewählt worden waren. Von 
den so entstehenden zehn Entwürfen soll-
ten drei in eine zweite Runde weitergelei-
tet werden. Unter diesen drei Entwürfen 
sollte schließlich der Siegerentwurf ermit-
telt werden. Die Wichtigkeit der Zweipha-
sigkeit wurde von Herrn Wild und Frau 
Weiler betont; in einem einphasigen Wett-
bewerb wäre ein solches Beteiligungsver-
fahren nicht möglich gewesen.

Im Vorfeld des Wettbewerbs war dis-
kutiert worden, ob der Kolbenhof e.V. ei-
nen eigenen Beitrag in den Wettbewerb 
einbringen dürfe. Dies wurde jedoch von 
Rheinmetall abgelehnt, da der Verein nicht 
privilegiert werden sollte (vgl. Wild 2014). 
Wie Herr Trapp erläuterte, hatte der Ver-
ein vorher bereits einen Entwurf für eine 
rein gewerbliche Nutzung erarbeiten 
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lassen; dieser fand jedoch während des 
Wettbewerbsverfahrens keine Beachtung.

Das Wettbewerbsverfahren weist eini-
ge Besonderheiten auf, insbesondere im 
Hinblick auf die Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie die Transparenz und nicht 
vorhandene Anonymität der Entwürfe. 
Normalerweise laufen städtebauliche 
Wettbewerbe anonym ab, sodass es zu 
keiner Beeinflussung aufgrund persönli-
cher Präferenzen o.ä. kommen kann. In 
diesem Fall waren die zehn teilnehmen-
den Büros aufgrund ihrer Einladung zum 
Wettbewerb von Anfang an bekannt und 
nach der ersten Bearbeitungsphase, die 
bis zum 30.09.2013 dauerte, waren die 
Entwürfe öffentlich im Internet einsehbar 
und kommentierbar. Dies war notwendig, 
um die geplante Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchführen zu können.

Diese Konzeption stieß zunächst auf 
Skepsis bei den Teilnehmer*innen (vgl. 
Cordsen 2014), aber auch bei der Hambur-
ger Architektenkammer, weswegen das 
Verfahren bereits im Vorfeld sehr genau 
mit der Kammer abgesprochen wurde, wie 
Herr Wild erläuterte. In der Rückschau äu-
ßerten sich die Projektbeteiligten jedoch 
einhellig sehr positiv über diese Transpa-
renz, es kam auch nicht, wie von Herrn 
Wild befürchtet, zu Ängsten unter den 
Architektenteams, dass diese sich gegen-
seitig Ideen „klauen“ könnten. Von Herrn 
Cordsen wurde hier als zentraler Faktor 
genannt, dass die erste Bearbeitungspha-
se immer noch „hinter verschlossenen 

Türen“ stattfand, sodass die der Öffent-
lichkeit präsentierten Entwürfe bereits 
relativ weit fortgeschritten waren und das 
zugrunde liegende Konzept kaum noch 
geändert werden konnte. Er könnte sich 
durchaus vorstellen, eine solche Wettbe-
werbskonzeption bei zukünftigen Projek-
ten wieder anzuwenden.

Der Wettbewerb wurde begleitet von 
einer umfangreichen Öffentlichkeitsbetei-
ligung, die in verschiedenen Medien statt-
fand. Für das Projekt wurde unter www.
dialogwerkstatt-friedensallee.de eine In-
ternetplattform eingerichtet, auf der in-
teressierte Bürger*innen sich über das 
Verfahren informieren konnten und die zu-
dem während des Wettbewerbs die Mög-
lichkeit bot, sich per Kommentar direkt zu 
beteiligen. In der ersten Bearbeitungspha-
se wurde nach generellen Ideen gefragt, 
in den Kategorien „Nutzungsmischung“, 
„Freiraum & Ökologie“, „Mobilität“ und 
„Allgemein“. Ab der Abgabe der Entwürfe 
nach der ersten Bearbeitungsphase gab es 
auch die Möglichkeit, die Entwürfe direkt 
zu kommentieren.

Zusätzlich zum Onlinedialog wurden in 
der ersten Phase auch über andere Wege 
Beiträge generiert: Zum einen wurden in 
der Nachbarschaft Postkarten verteilt, die 
ausgefüllt und zurückgeschickt werden 
sollten. Diese Beiträge waren analog zu 
den online abgegebenen Kommentaren. 
Zum anderen gab es drei Infostände, am 
17.08. auf dem Sommerfest des Kolben-
hof e.V. sowie am 07.09. und 12.10. im 

Mercado-Einkaufszentrum in Altona. Bei 
allen drei Veranstaltungen bestand eben-
falls die Möglichkeit, sich über das Projekt 
zu informieren sowie Karten mit eigenen 
Vorschlägen auszufüllen. Die so „analog“ 
generierten Beiträge wurden in die Inter-
netseite eingepflegt, sodass auf dieser alle 
Beiträge versammelt waren. Insgesamt 
war die Anzahl der Beiträge aber relativ ge-
ring; man kann also nicht davon ausgehen, 
dass die Beiträge repräsentativ waren, wie 
Herr Cordsen und Herr Trapp kritisierten. 
Von Herrn Lohmeyer wurde angemerkt, 
dass die Beiträge nur von Privatpersonen 

gesammelt wurden; besser wäre es mög-
licherweise gewesen, zusätzlich noch Ver-
eine und andere Gruppierungen in Altona 
anzuschreiben, um diesen die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu geben. 

Im Zusammenhang mit der Beteiligung 
wurde für die Internetplattform auch über 
einen Klarnamenzwang diskutiert, also die 
Anmeldung mit dem echten Namen. Wie 
Herr Fey erläuterte, befürchteten Rhein-
metall und urbanista den Missbrauch der 
Plattform; diese Bedenken waren nicht 
spezifisch für das Kolbenhof-Verfahren, 

Abbildung 3: Beispielbeitrag aus dem Online-Dialog, Screenshot von

http://www.dialogwerkstatt-friedensallee.de/?meinung=in-der-vielfalt-liegt-der-zauber
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der mögliche Missbrauch ist ein generel-
les Problem von Online-Beteiligung. Letzt-
endlich entschied man sich gegen einen 
Klarnamen- und Registrierungszwang, um 
die Schwelle zur Beteiligung möglichst ge-
ring zu halten. Alle Beiträge wurden von 
urbanista überwacht und moderiert, um 
zu verhindern, dass unerwünschte (also 
bspw. gewaltverherrlichende o.ä.) Inhalte 
veröffentlicht wurden. Abgesehen davon 
war der Prozess aber ergebnisoffen: Alle 
Beiträge waren erwünscht, solange sie 
konstruktiv formuliert waren und sich auf 
das Thema bezogen.

Die Architektenteams waren auch dazu 
angehalten, sich am Onlinedialog zu betei-
ligen. Einige haben von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Die direkt zu den Ent-
würfen abgegebenen Kommentare flossen 
auch in die erste Juryentscheidung ein, 
die Architektenteams sollten sich schrift-
lich zu den abgegebenen Kommentaren 
äußern und warum sie diese ggf. nicht in 
den Entwurf eingearbeitet haben. Diese 
Anforderung wurde von den Architekten-
teams in sehr unterschiedlichem Umfang 
erfüllt, wie Herr Wild erläuterte. Die Span-
ne reichte von ausführlichen Handskizzen 
mit detaillierten Erläuterungen bis zu ei-
nem kurzen Text.

Den Höhepunkt des Beteiligungsver-
fahrens bildete die sogenannte „Gläserne 
Werkstatt“ am 19.10.2013. Nachdem die 
erste Bearbeitungsphase abgeschlossen 
war und die Entwürfe bereits drei Wochen 
zum Kommentieren im Internet präsen-

tiert worden waren, sollten sich auf der 
Gläsernen Werkstatt alle zehn Architekt-
enteams mit ihren Entwürfen persönlich 
der Öffentlichkeit präsentieren. Zu diesem 
Zweck wurde in Halle 5 auf dem Gelände 
eine Ausstellung aufgebaut, in der die Ent-
würfe mit Plänen und Modellen präsen-
tiert wurden. Alle zehn Architektenteams 
waren persönlich vor Ort, um ihre Ent-
würfe mit der interessieren Bürgerschaft 
zu diskutieren. Die Veranstaltung war ein 
großer Erfolg, mit fast 400 Besucher*in-
nen über den Tag verteilt. Sowohl urbanis-
ta, claussen-seggelke und coido als auch 
der Kolbenhof e.V., Rheinmetall und die 
Bezirkspolitik äußerten sich sehr positiv 
über das Format. 

Ein Teil der Gläsernen Werkstatt, der 
von einigen Akteuren (claussen-seggelke, 
coido) kritisch gesehen wurde, war die 
Bewertung der zehn Entwürfe per Klebe-
punkten. Zusätzlich zu der Möglichkeit, alle 
Entwürfe ausführlich schriftlich zu kom-
mentieren, erhielten alle Besucher*innen 
einen Klebepunkt, um diesen auf einer 
Übersichtstafel bei dem eigenen Lieblings-
entwurf zu hinterlassen. Die Methode 
diente lediglich dazu, ein Meinungsbild zu 
erstellen und hatte keine Auswirkung auf 
die Entscheidung. Dies wurde den Besu-
cher*innen auch so kommuniziert. Herr 
Wild bemängelte, dass die Methode trotz-
dem möglicherweise ein falsches Gefühl 
von Macht und Mitbestimmung vermittelt 
hat. Außerdem stelle es eine zu starke Re-
duktion dar, nach einer kurzen Begutach-
tung aller Entwürfe einen Punkt zu verge-

ben, da eine solche Entscheidung mehr 
Bedenkzeit erfordere.

Im Anschluss an die Gläserne Werkstatt 
fand am 05.11. die erste Preisgerichtssit-
zung statt, auf der drei Entwürfe ausge-
wählt wurden, die in die zweite Phase des 
Wettbewerbs überwiesen wurden. Wie 
bereits oben erwähnt, flossen auch die 
Kommentare zu den Entwürfen aus der 
ersten Phase mit in die Juryentscheidung 
ein. Ebenfalls anwesend war Herr Julian 
Petrin (urbanista), der zu den einzelnen 
Entwürfen jeweils kurz zusammengefasst 
die Bürgermeinung erläuterte. Die Jury 
setzte sich aus folgenden stimmberechtig-
ten Preisrichter*innen und Fachpreisrich-
ter*innen zusammen:

- Prof. Jörn Walter, BSU, Oberbaudirektor
- Dr.-Ing. Reinhold Gütter, Baudezernent, 
Bezirk Altona
- Kunibert Wachten, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Architekt/Stadtplaner, Aachen
- Jürgen Böge, freier Architekt, Hamburg
- Prof. Hinnerk Wehberg, Landschaftsar-
chitekt, Hamburg
- Christa Reicher, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Ar-
chitektin und Stadtplanerin, Dortmund, 
Aachen
- Dörte Gatermann, Prof. Dipl.-Ing. Archi-
tektin, Köln

Hinzu kamen noch einige Sachpreis-
richter*innen, stellvertretende Preisrich-
ter*innen sowie Sachverständige, die sich 
zusätzlich in den Entscheidungsprozess ein-
brachten, aber nicht abstimmen durften.

Abbildung 4: Gläserne Werkstatt, Peter Fey (urbanista)
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Im Anschluss an die Sitzung wurden 
die Verbesserungsvorschläge schriftlich 
zusammengefasst und am 12.11. an die 
Architektenteams verschickt, die nun ihre 
Entwürfe überarbeiten konnten. Auch in 
dieser Phase war die Möglichkeit für Kom-
mentare auf der Internetseite gegeben. 
Schließlich fand am 18.12. die zweite Jury-
sitzung statt, aus der coido als Siegerteam 
hervorging.

Das Besondere am Entwurf von coido 
ist der Erhalt der Halle 7 für störendes Ge-
werbe, auch mit bezahlbaren Mieten. Hier 
ist keine Sanierung auf Neubaustandard 
vorgesehen, wie bei anderen Bestandsge-
bäuden, sondern lediglich eine „Sanierung 
light“, wie es die Architekten nennen. Auf 
diese Weise könnten die Flächen zu güns-
tigen Mieten angeboten werden und die 
derzeitigen Mieter*Innen hätten im neu-
en Quartier Platz gefunden. Ein weiterer 
Vorzug des Entwurfes, von Frau Weiler 
genannt, ist die gute Teilbarkeit der Bau-
felder, was eine spätere Vermarktung und 
Verkauf einfacher macht.

Insgesamt wird das Wettbewerbsver-
fahren, ebenso wie die Öffentlichkeitsbe-
teiligung, von fast allen Beteiligten positiv 
gesehen. Viele der Akteure (Herr Wild, 
Frau Weiler, Herr Cordsen) führen den 
Erfolg der Beteiligung auf die gute Vorbe-
reitung und Durchführung des Verfahrens 
durch urbanista zurück. Der Erfolg einer 
Beteiligung, insbesondere bei einem sol-
chen, „leicht kontrovers belasteten“ (Wild 
2014) Projekt, hängt stark von der Vorar-

beit ab. Als Erfolgsfaktor für die Beteili-
gung wurden von Herrn Wild und Herrn 
Cordsen die konkreten Fragestellungen 
genannt, sodass die Bürgerbeiträge nicht 
vollkommen offen waren, sondern bereits 
gezielt auf eine bestimmte Fragestellung 
reagierten. Insgesamt waren die Beiträge 
größtenteils konstruktiv und hilfreich, eini-
ge Ideen sind zumindest bei coido tatsäch-
lich in die Überarbeitung des Entwurfs ein-
geflossen.

Herr Trapp sieht das Verfahren eher 
kritisch. Er ist der Meinung, dass die zehn 
eingeladenen Büros zu wenige sind, außer-
dem wurde seiner Meinung nach zu wenig 
Öffentlichkeit für das Verfahren generiert. 
Der Verein hat versucht, selber durch 
Postwurfsendungen auf das Verfahren 
aufmerksam zu machen, doch von Seiten 
Rheinmetalls kam Herrn Trapps Meinung 
nach zu wenig Engagement. Ebenfalls kri-
tisierte er die mangelnde Einbindung des 
Vereins in den Prozess, beispielsweise 
durch Integration des Vereins-Entwurfs, 
nicht notwendigerweise als vollwertigen 
Teilnehmer des Wettbewerbs, zumindest 
aber als mögliche Alternative. Den Ent-
wurf von coido sieht er aber als akzeptab-
len Kompromiss. Ein für den Verein wich-
tiger Punkt ist, dass die Ausweisung der 
Gewerbeflächen im Bebauungsplan auch 
tatsächlich als Gewerbefläche erfolgt und 
nicht über einen anderen Gebietstyp, um 
eine spätere Umwandlung zu verhindern 
bzw. zu erschweren.

Mehrere Akteure (Herr Wild, Frau 
Weiler, Herr Cordsen) merkten an, dass 
das Verfahren sehr aufwendig und teuer 
war und sich somit die Fragen nach dem 
Verhältnis von Kosten und Nutzen stellt. 
Diese Frage ist jedoch jetzt noch nicht 
abschließend zu beantworten, da das 
Bebauungsplanverfahren noch nicht ab-
geschlossen ist. Herr Cordsen bemerkte, 
dass die Wettbewerbshonorare für die 
Architektenteams zu niedrig waren, um 
bei Nichtgewinnen des Wettbewerbs (und 
somit keinem Preisgeld) die Kosten für die 

Büros zu decken. Im Falle des Kolbenhofs 
wurde dies wegen des guten Images des 
Projekts in Kauf genommen, davon kann 
jedoch nicht immer ausgegangen werden. 
Außerdem stellt sich auch die Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit für Rheinmetall, in 
Form der späteren Verkaufsmöglichkeiten 
für Rheinmetall. Wie Herr Adrian jedoch 
erklärte, spart ein so aufwendiges Verfah-
ren im Nachhinein Kosten, da es das Kon-
fliktpotenzial des Projektes verringert, die 
Akzeptanz steigert und somit Verzögerun-
gen in späteren Phasen verhindert.

Abbildung 5: Nutzungsplan des Gewinnerentwurfs, coido architects



26

3. Vorstellung des Prozesses 

25

3. Vorstellung des Prozesses

vorzustellen. Außerdem erstellt das Archi-
tekturbüro auf Grundlage seines Entwurfs 
einen Funktionsplan als Qualifizierung 
des Wettbewerbsentwurfs (vgl. Cordsen 
2014). Ebenfalls aktuell finden die genau-
en Altlastenuntersuchungen auf dem Ge-
lände statt (vgl. Weiler 2014).

Die frühzeitige Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 BauGB fand am 01.08.2014 
in Form einer Grobabstimmung sowie ei-
nes Scoping (§2 Abs.4 BauGB) statt, die 
nächsten geplanten Schritte sind die früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
3 Abs.1 BauGB für das eigentliche Bebau-
ungsplanverfahren (das bereits stattgefun-
dene Verfahren zählt nicht als frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne des 
BauGB) und daraufhin die Ausarbeitung 
der genauen Bedingungen des städtebau-
lichen Vertrages. Frau Weiler drückte die 
Hoffnung aus, dass die nun kommende 
Öffentlichkeitsbeteiligung konfliktfrei ab-
laufen wird, da die Öffentlichkeit bereits 
während des Wettbewerbs umfangreich 
involviert worden ist und die Chance hat-
te, ihre Meinung und Interessen einzu-
bringen.

Da Rheinmetall selten selbst Bauvor-
haben durchführt, wird nach Abschluss 
des Bebauungsplanverfahrens und des 
städtebaulichen Vertrags irgendwann die 
Vermarktung des Gebiets beginnen. Der-
zeit überlegt der Kolbenhof e.V., eine Ge-
nossenschaft zu gründen, um über diese 
Unternehmensform die günstigen Gewer-

beflächen in der Halle 7 zu realisieren, wie 
Herr Trapp erklärte.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die um-
liegenden Grundstücke (das Euler-Her-
mes-Hochhaus und das Areal der Firma 
Schwarzkopf) zumindest in die Planung 
mit einbezogen werden müssen. Wie Frau 
Weiler erklärte, wird das Schwarzkopf-Ge-
lände definitiv ebenfalls Teil des Bebau-
ungsplangebietes; die Euler-Hermes-Ver-
sicherung plant schon seit längerer Zeit 
einen Umzug auf benachbarte Flächen, das 
alte Hochhaus soll abgerissen werden und 
stattdessen Wohnungsbau betrieben wer-
den. Dieser würde dann direkt neben dem 
störenden Gewerbe in Halle 7 entstehen.

Bezüglich der zeitlichen Ausgestaltung 
des Wettbewerbs gibt es unterschiedli-
che Auffassungen. Herr Wild hielt diese 
für richtig, abgesehen von der zu knappen 
Frist zwischen Gläserner Werkstatt und 
erster Juryentscheidung, um die Ergebnis-
se der Werkstatt adäquat aufzubereiten 
und an die Architekten zu versenden. Herr 
Fey und Herr Lohmeyer waren allerdings 
der Auffassung, dass das Beteiligungsver-
fahren noch etwas mehr Zeit vertragen 
hätte.

Gegen Ende des Verfahrens kam es zu 
einer Episode bezüglich der Verlängerung 
der Mietverträge. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren die Betriebe auf dem Gelände le-
diglich geduldet, es lag keine offizielle 
Genehmigung vor. Nachdem die Betrie-
be von Rheinmetall mündlich zugesichert 
bekommen hatten, dass die Ende 2013 
auslaufenden Mietverträge um ein Jahr 
verlängert werden sollten, wurde dies mit 
einem Verweis auf die nicht vorhandene 
behördliche Genehmigung zurückgezo-
gen. Daraufhin stellten die Betriebe mit-
hilfe zweier Architekten schnell und unter 
hohem organisatorischem und finanziel-
lem Aufwand die Nutzungsänderungsan-
träge. Diese wurden genehmigt, darauf-
hin wurden auch die Mietverträge um ein 
Jahr bis Ende 2014 verlängert. Die Akteure 
sind unterschiedlicher Auffassung, wer die 
„Schuld“ an diesem Vorfall trägt; festhal-
ten lässt sich jedoch, dass es offenbar ein 
Missverständnis gegeben hatte.

Nach dem Wettbewerb

Im Anschluss an den Wettbewerb be-
gann der Prozess, den Siegerentwurf in 
einen Bebauungsplan zu übersetzen. Die-
ser dauert weiterhin an. In den ersten Mo-
naten des Jahres 2014 gab es zahlreiche 
Treffen zwischen Rheinmetall, Behörde 
und Politik, in der die Feinheiten des Ent-
wurfs diskutiert wurden. Ein Thema, das 
laut Frau Weiler immer wieder diskutiert 
wurde und auch weiter diskutiert wird, 
war die genaue Nutzungsmischung, insbe-
sondere der Anteil an lautem, störendem 
Gewerbe. Speziell die Nutzung der Halle 6 
wurde intensiv diskutiert. Dieser Prozess 
kostete Zeit, sodass nun angepeilt ist, den 
Bebauungsplan voraussichtlich im Som-
mer/Herbst 2015 auf den Stand einer Vor-
weggenehmigungsreife nach § 33 BauGB  
zu bringen. Laut Frau Frauenlob und Frau 
Freitag sei bei der Umsetzung des Ent-
wurfes der Lärm auf dem Gelände als 
Hauptthema aller abzuwägenden Aspek-
te zu sehen. Derzeit ist die Kommunikati-
on zwischen Rheinmetall und Verwaltung 
sehr intensiv und wird von beiden Seiten 
als produktiv beschreiben (vgl. Frauenlob, 
Freitag 2014; Weiler 2014).

Das Architekturbüro ist momentan in 
die konkrete Ausarbeitung des Bebau-
ungsplans wenig eingebunden. coido wird 
zwar informiert, die inhaltliche Auseinan-
dersetzung findet aber zwischen Rheinme-
tall und Bezirk statt. Es gab am Anfang des 
Ausarbeitungsprozesses die Gelegenheit 
für coido, seine Intention in der Behörde 
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Im Folgenden soll auf Grundlage der 
vorher vorgestellten Untersuchungsergeb-
nisse eine Analyse vorgenommen werden. 
Dabei wird zunächst eine Stakeholder-Ana-
lyse der wichtigsten Akteure durchgeführt, 
anschließend werden ausgewählte Aspek-
te des Projektverlaufs genauer untersucht. 
Somit wird nun der zweite Teil der Frage-
stellung beantwortet: Welche Lehren kön-
nen aus dem Kolbenschmidt-Projekt für 
zukünftige Stadtentwicklungsprojekte mit 
Zwischennutzungen gezogen werden?

4.1. stAkeholDer-AnAlyse

Stakeholder sind Prozessbeteiligte, die 
ein direktes Eigeninteresse am Ergebnis 
des Prozesses haben, deren Umfeld also 
durch das Projekt berührt wird. Eine Viel-
zahl von Akteuren hat ein mögliches In-
teresse an dem Kolbenhof-Projekt. Diese 
sollen im Folgenden dargestellt werden. 
Zunächst zu nennen ist der Kolbenhof e.V. 
als Vertreter der direkten Nutzer*innen 
des Geländes. Außerdem hat die Rhein-
metall Immobilien GmbH als Besitzer des 
Geländes ein starkes Interesse am Projekt. 
Des Weiteren involviert ist die Bezirkspoli-
tik des Bezirks Altona.

Aber auch auf städtischer Ebene ist das 
Projekt interessant, insbesondere in Be-
zug auf das Wohnungsbauprogramm des 
Senats; somit ist die Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt ebenfalls potenziell 

am Projekt interessiert. Des Weiteren 
sind mögliche Stakeholder die Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
(hinsichtlich des Erhalts von Gewerbeflä-
chen) sowie die Handels- und Handwerks-
kammer. In direkter Umgebung sind die 
Nachbar*innen betroffen; hier sollte un-
terschieden werden zwischen den Nach-
bar*innen als Nutzer*innen der Grundstü-
cke und Nachbar*innen als Besitzer*innen. 
Hinzu kommt die generelle Öffentlichkeit, 
also interessierte Bürger*innen. Des Wei-
teren sind auch die anderen involvierten 
Akteure, also urbanista, claussen-seggel-
ke sowie die beteiligten Architekturbüros, 
Stakeholder.

Bei der Auswertung der Interviews 
zeigte sich, dass hauptsächlich drei Ak-
teure Einfluss auf den Prozess genommen 
haben, die Analyse beschränkt sich des-
halb auf diese: die Rheinmetall Immobi-
lien GmbH, die Bezirkspolitik sowie den 
Kolbenhof e.V. Diese drei Akteure haben 
ein konkretes Eigeninteresse am Projekt, 
andere Akteure wie claussen-seggelke 
oder urbanista waren zwar in den Pro-
zess eingebunden, jedoch durch ihre Rolle 
als Dienstleister in ihren Entscheidungen 
eingeschränkt und an ihren Kunden, also 
Rheinmetall, gebunden.

Zunächst einmal lässt sich festhalten, 
dass alle drei Akteure mit unterschiedli-
chen Erwartungen und Ansprüchen an das 

Projekt herangetreten sind. Die Rheinme-
tall Immobilien GmbH ist als Tochter eines 
börsennotierten Unternehmens stark an 
Gewinnerwartungen gebunden; sie muss 
mit dem Projekt einen Gewinn erzielen 
bzw. die Planung so vornehmen, dass ein 
Gewinn zu erwarten ist. Als Eigentümer 
des Geländes hat Rheinmetall sowieso ein 
Verwertungsinteresse am Gelände, eine 
Nichtnutzung ist keine Option.

Die Bezirkspolitik in Form der Bezirks-
versammlung und ihres Planungsaus-
schusses befindet sich in einem inter-
nen Interessenkonflikt. Zum einen gilt in 
Hamburg momentan das Ziel, pro Jahr 
6000 Wohnungen zu bauen, wozu auch 
der Kolbenhof einen Beitrag leisten kann 
und soll. Zum anderen schrumpft die Ge-
werbefläche in Altona und Ottensen seit 
einigen Jahren und es gilt, diesem Trend 
entgegenzusteuern. In der Vergangenheit 
hat sich die Bezirksversammlung bereits 
durch einen einstimmigen Beschluss für 
den Schutz von Kleingewerbe ausgespro-
chen. Zentral ist also für die Bezirkspolitik 
eine sozialverträgliche Entwicklung des 
Geländes, mit einem angemessenen Nut-
zungsverhältnis.

Für den Kolbenhof e.V. ist das zentrale 
Interesse der Erhalt von günstigen Gewer-
beflächen im Bezirk, nicht nur aus ihrem 
Partikularinteresse heraus, sondern auch 
aus der sozialen Verantwortung, in der die 
Gewerbetreibenden sich sehen. Für den 
Kolbenhof steht also die Standortsiche-
rung im Zentrum: In der Neuentwicklung 

sollen günstige Gewerbeflächen vorgese-
hen sein, die die jetzigen Mieter*innen 
übernehmen können.

Dabei unterscheiden sich die drei Ak-
teure sehr deutlich in ihren Möglichkeiten 
zur direkten Einflussnahme auf das Pro-
jekt. Die Bezirkspolitik besitzt das größte 
Potenzial, das Projekt zu beeinflussen und 
kann es im Zweifelsfall zum Scheitern brin-
gen (das ist aber nicht sehr wahrschein-
lich). Dadurch, dass der Bebauungsplan 
durch die Bezirksversammlung beschlos-
sen werden muss, hat diese das letzte 
Wort. Nichtsdestotrotz ist die Politik zur 
anschließenden Umsetzung des Projektes 
auf Rheinmetall angewiesen.

Rheinmetall verfügt über etwas weni-
ger Einflussmöglichkeiten als der Bezirk. 
Wie bereits erwähnt, sind sie auf das vom 
Bezirk erlassene Baurecht angewiesen, 
sind aber als Eigentümer letztendlich für 
die Realisierung zuständig, somit hat auch 
der Bezirk ein Interesse an einer Lösung, 
mit der beide Seiten leben können. Die 
Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall 
und Bezirk wurde dadurch erschwert, dass 
Rheinmetall über keine Erfahrungen mit 
den Hamburger Strukturen verfügt und 
sich erst zurechtfinden musste.

Am wenigsten direkte Einflussmöglich-
keiten hat der Kolbenhof e.V. Er wurde 
zwar über die Öffentlichkeitsbeteiligung in 
den Planungsprozess einbezogen, verfüg-
te aber über keinerlei Entscheidungsge-
walt. Ihm steht potenziell das Instrument 
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des Bürgerbegehrens offen, um Einfluss 
zu nehmen. Dieses hätte zunächst einmal 
einen Planungsstopp zur Folge. Die Durch-
führung eines Begehrens würde jedoch ei-
nen enormen organisatorischen Aufwand 
erfordern, und das ohne Erfolgsgarantie. 
Hier ist also ein klares Ungleichgewicht 
zwischen den Akteuren festzustellen.

In Bezug auf das Konfliktpotenzial sind 
Bezirk und Rheinmetall als ähnlich niedrig 
einzuschätzen. Beide sind für den Prozess 
aufeinander angewiesen und wirkten in 
den Gesprächen durchaus kompromiss-
bereit. Zwar gab es Diskussionen über 
Teilaspekte, im Wesentlichen wurde die 

Zusammenarbeit aber als konstruktiv be-
schreiben. Hier sind also kaum größere 
Konflikte zu erwarten.

Anders sieht es für den Kolbenhof e.V. 
aus. Dieser hat ein starkes Eigeninteresse 
am Erhalt der Gewerbeflächen, keine di-
rekten Einflussnahmemöglichkeiten auf 
den Prozess und eine große Außenwir-
kung. Bisher hat der Verein sich koopera-
tiv gezeigt, es ist jedoch zu erwarten, dass 
er sich zur Wehr setzen wird, sollten die 
an ihn ausgesprochenen Versprechen hin-
sichtlich der Gewerbeflächen nicht einge-
halten werden. Der Verein hat somit das 
größte Konfliktpotenzial, es ist jedoch 

nicht davon auszugehen, dass er ohne 
einen triftigen Grund den Prozess stören 
wird.

Alle drei Akteure weisen eine hohe 
Nähe zum und ein großes Interesse am 
Projekt auf, trotzdem gibt es hier feine 
Unterschiede. Sowohl Bezirk als auch der 
Kolbenhof e.V. weisen eine extreme Nähe 
zum Projekt auf; der Bezirk aufgrund des 
enormen Entwicklungsdrucks in Otten-
sen sowie des öffentlichen Interesses am 
Kolbenhof, der Verein wegen des großen 
Partikularinteresses, auf dem Gelände 
bleiben zu können. Rheinmetall ist quasi 
„zufällig“ als Partner in den Prozess gera-
ten, sie haben kein direktes Interesse an 
dem Gelände selbst, sondern sind ledig-
lich aus der historischen Entwicklung he-
raus beteiligt.

Generell gibt es auch große Unterschie-
de bei der Ressourcenausstattung der drei 
Akteure (siehe Netzgrafik). So sind sich 
Bezirkspolitik und Rheinmetall vergleich-
bar nahe, der Kolbenhof e.V. liegt jedoch 
in fast allen Kategorien deutlich zurück. 
Lediglich bei der öffentlichen Resonanz ist 
der Verein klar im Vorteil. Dies weist auf 
ein starkes Ungleichgewicht zwischen den 
Akteuren hin.

4.2. prozess-AnAlyse

Im Folgenden sollen einige Aspekte des 
Prozessverlaufs, die in den Interviews dis-
kutiert worden sind, genauer dargestellt 

werden. Außerdem soll die Position des 
Autors beschrieben werden.

Beteiligungsverfahren

Einer der zentralen Punkte für ein erfolg-
reiches Beteiligungsverfahren ist eine klare 
Kommunikation der Einflussmöglichkeiten 
und Rahmenbedingungen gegenüber den 
Teilnehmer*innen. Ein Missverhältnis zwi-
schen kommuniziertem und tatsächlichem 
Einfluss auf das Ergebnis führt zu Frust-
ration und Ablehnung. Dieses Kriterium 
wurde im Kolbenschmidt-Prozess sehr gut 
erfüllt. Die Teilnehmer*innen wurden klar 
informiert, welchen Einfluss ihre Beiträge 
auf das Ergebnis haben: Die Architekten-
teams sollten sich die Beiträge anschauen 
und sich schriftlich dazu äußern.

Ein Punkt, der in diesem Zusammen-
hang kritisierbar ist, ist die Abstimmung 
der Teilnehmer*innen auf der Gläsernen 
Werkstatt per Klebepunkten. Diese Me-
thode stellt eine zu starke Verkürzung der 
Entscheidungsfindung dar und vermittelte 
möglicherweise einigen Teilnehmer*in-
nen einen falschen Eindruck. Da die Me-
thode keine weiteren inhaltlichen Beiträge 
erzeugt hat, sondern lediglich als Stim-
mungsbild gedacht war, hätte auch auf sie 
verzichtet werden können.

Auch nicht außer Acht gelassen wer-
den darf, dass sich Beteiligung nur lohnt, 
wenn genügend Bürger*innen sich betei-
ligen und deren Beiträge konstruktiv sind. 
Dies kann durch effektive Öffentlichkeits-
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arbeit und gut vorbereitete Veranstaltun-
gen erreicht werden. Im Falle des Kolben-
schmidt-Projekts kann dieser Aspekt ganz 
klar positiv bewertet werden. Die Akteure 
schätzten die Teilnehmer*innen als „loka-
le Expert*innen“ ein; die klar strukturierte 
und an konkreten Fragestellungen orien-
tierte Form der Beteiligung sorgte dafür, 
dass die Beiträge zum überwiegenden Teil 
konstruktiv und an der Sache orientiert 
waren. In diesem Zusammenhang sollte 
auch erwähnt werden, dass die Teilnah-
me an allen Verfahrensschritten anonym 
erfolgen konnte, was sehr positiv zu be-
werten ist: Die Beteiligungsschwelle sollte 
so niedrig wie möglich gehalten werden. 
Durch die gute Vorbereitung führte die 
Möglichkeit der Anonymität auch nicht 
zu einem Missbrauch der Beteiligung. Das 
Verfahren kann auf jeden Fall als positives 
Beispiel gelten.

Alles in allem haben sich sehr viele Teil-
nehmer*innen am Prozess beteiligt. Ins-
gesamt wurden zu den 10 Entwürfen 121 
konkrete Kommentare auf der Internet-
plattform abgegeben, zur Gläsernen Werk-
statt erschienen fast 400 Besucher*innen, 
was für ein Beteiligungsverfahren eine be-
achtliche Zahl ist. Nichtsdestotrotz wäre 
hier mehr möglich gewesen. Eine Möglich-
keit wäre die gezielte Ansprache von wich-
tigen Akteursgruppen in der Umgebung, 
beispielsweise Vereine o.ä. mit der Bitte 
um eine Stellungnahme. Des Weiteren 
wären mehr Werbemaßnahmen für die 
Teilnahme möglich gewesen. Wünschens-
wert wären auch mehr Infostände gewe-

sen, die an anderen Orten in Altona plat-
ziert gewesen wären. Das Mercado spricht 
eine gewisse Zielgruppe an, die dort gene-
rierten Beiträge decken also nicht das ge-
samte Spektrum ab. Insgesamt muss aber 
gesagt werden, dass im Vergleich zu ande-
ren Projekten hier ein beachtliches öffent-
liches Interesse generiert wurde.

Zu bemängeln ist allerdings die Einbin-
dung der Zwischennutzer*innen in den 
Beteiligungsprozess. Aus der Stakehol-
der-Analyse ergibt sich, dass der Akteur 
mit dem größten Eigeninteresse am Gelän-
de, der Kolbenhof e.V., gleichzeitig der Ak-
teur ist, der am wenigsten direkt Einfluss 
auf das Ergebnis nehmen konnte. Hierauf 
wurde bei der Ausgestaltung des Prozesses 
zu wenig Rücksicht genommen. Man hätte 
dem Verein mehr direkte Mitsprachemög-
lichkeiten geben sollen, in Rückgriff auf Ka-
pitel 2.1. sollten mehr Elemente der direk-
ten oder partizipatorischen Demokratie in 
den Prozess einfließen. Hierfür bieten sich 
mehrere Möglichkeiten an, zum Beispiel 
ein eigener Beitrag im Wettbewerb bzw. 
Einfluss bei der Auswahl der Architektur-
büros oder einen Sitz in der Jury, entweder 
als tatsächlich stimmberechtigtes Mitglied 
oder aber in einer beratenden Funktion. 
Generell wäre auch die Einbindung von 
interessieren Bürger*innen in die Juryent-
scheidung denkbar. Ein aktuelles Beispiel 
ist der Freiraumwettbewerb Mitte Altona; 
hier saßen zwei Vertreter*innen der Öf-
fentlichkeit als Sachpreisrichter*innen in 
der Jury (vgl. Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt 2013, S. 40).

Auch beachtet werden muss das Ver-
hältnis von Aufwand und Nutzen bei solch 
großen Beteiligungsverfahren. Umfang-
reiche Beteiligungsverfahren und groß 
angelegte städtebauliche Wettbewerbe 
sind teuer und somit nur bei Verfahren an-
wendbar, die einen großen Investor im Rü-
cken haben, der solche Ausgaben im Vo-
raus stemmen kann. Kritisch ist hier, dass 
zwar die Stadt bzw. der Bezirk ein Betei-
ligungsverfahren verlangt, dieses jedoch 
vom Investor bezahlt werden muss. Dieser 
hat natürlich ein Interesse daran, Kosten 
zu sparen. Des Weiteren beauftragt der 
Investor die Büros für die Durchführung 
des Wettbewerbs bzw. der Öffentlichkeits-
beteiligung; diese sind als Dienstleister an 
ihren Kunden gebunden und sind insofern 
nicht komplett frei in der Ausgestaltung 
des Prozesses. Hier ließe sich durch eine 
unabhängige Stiftung, die solche Ver-
fahren finanziert, Abhilfe schaffen. Noch 
kann für den Kolbenhof das Verhältnis 
von Aufwand und Nutzen nicht endgültig 
bestimmt werden, da das Verfahren noch 
nicht abgeschlossen ist und der Bebau-
ungsplan noch nicht vorliegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass – im Rückgriff auf Kapitel 2.1. – das 
Verfahren als Ausgestaltung der delibe-
rativen Demokratie zu bewerten ist, auch 
wenn die Machtverhältnisse zwischen 
den einzelnen Akteuren nicht vollständig 
gleichwertig waren.

Wettbewerb

Zunächst ist festzuhalten, dass der städ-
tebauliche Wettbewerb zur Ideenfindung 
das richtige Werkzeug für solch ein Verfah-
ren ist. Die Alternative, die Beauftragung 
lediglich eines Architektenteams zur Aus-
arbeitung eines Entwurfs, wäre zwar bil-
liger; die verschiedenen Lösungsansätze 
und Konzepte, die ein Wettbewerb produ-
ziert, sind aber dringend notwendig, um 
einen Entwurf zu finden, der alle Beteilig-
ten zufriedenstellt.

Die Transparenz des Wettbewerbs, ins-
besondere in Verbindung mit dem Betei-
ligungsverfahren, ist positiv herauszustel-
len. Nur so war eine adäquate Beteiligung 
der Öffentlichkeit möglich; die vorher ge-
äußerten Bedenken haben sich als unbe-
rechtigt erwiesen. Dabei ist wichtig, dass 
die Architektenteams zunächst ihre Kon-
zepte für sich ausarbeiten können und 
die Entwürfe erst in einem Stadium der 
Öffentlichkeit präsentiert werden, in dem 
das Konzept schon fest ist und kaum noch 
geändert werden kann. Ansonsten bestün-
de die Möglichkeit des „Abschreibens“ der 
Architekten untereinander.

Der Kolbenschmidt-Wettbewerb war 
zweiphasig; die Mehrphasigkeit ist auch 
wichtig, um den Architektenteams die 
Möglichkeit zur Überarbeitung zu geben. 
Möglicherweise wäre eine dritte Phase 
wünschenswert, diese würde jedoch die 
Kosten weiter erhöhen und es ist fragwür-
dig, ob sich die Entwürfe dadurch soweit 
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verbessern würden, dass der Aufwand 
gerechtfertigt ist. Der Wettbewerb er-
streckte sich über einen Zeitraum von fünf 
Monaten, von August bis Dezember 2013. 
Es wäre wünschenswert gewesen, diesen 
Zeitraum auf etwa fünfeinhalb Monate 
auszuweiten, um an einigen Stellen mehr 
Raum zu haben. Insbesondere der Zeit-
raum zwischen Gläserner Werkstatt und 
erster Jurysitzung hätte länger sein kön-
nen, um die Ergebnisse der Werkstatt ad-
äquat aufarbeiten und zusammenfassen 
zu können.

Verbindlichkeiten für die Zwischennut-
zer*innen

Ein Thema, das Schwierigkeiten berei-
tete, sind nicht vorhandene verbindliche 
Zusicherungen an die Zwischennutzer*in-
nen, dass diese auch nach dem Neubau 
auf dem Gelände bleiben können. Es gibt 
zwar mündliche Zugeständnisse, aber kei-
ne belastbaren schriftlichen Aussagen. 
Dies führt zu Angst unter den Zwischen-
nutzer*innen, ist aber auch verständlich, 
da die Planung noch nicht weit genug fort-
geschritten ist, um rechtlich belastbare Zu-
sicherungen bzgl. Mieten, Fläche etc. von 
Seiten der Investoren machen zu können. 
Positiv zu erwähnen ist, dass von Anfang 
an klar die Temporalität der Mietverhält-
nisse kommuniziert wurde.

Ein Vertrag zwischen Investor und Zwi-
schennutzer*innen über künftige Mieten 
o.ä. ist nicht realistisch und auch nicht 
zielführend, da zum jetzigen Zeitpunkt 

keine ausreichend konkreten Aussagen 
gemacht werden können, für die sich ein 
Vertrag „lohnen“ würde. Um dennoch 
auf die Sorgen der Zwischennutzer*innen 
zu reagieren, wäre eine Möglichkeit für 
Rheinmetall, eine schriftliche Erklärung zu 
veröffentlichen, in der klar die Absichten 
und Ziele des Investors hinsichtlich Erhalt 
der Mieter*innen, angestrebter Miete 
usw. formuliert werden. Diese Ziele liegen 
durchaus vor, sie werden nur nicht klar 
kommuniziert. Eine solche Erklärung hätte 
natürlich keinerlei Rechtswirkung, würde 
aber die Position des Vereins in der Öffent-
lichkeit stärken und ihm möglicherweise 
die Unsicherheit nehmen.

Der rechtliche Status der Zwischen-
nutzungen sollte ebenfalls geklärt wer-
den, um Missverständnisse zu vermeiden. 
Hier ist auch die Verwaltung zu beteiligen, 
um zu klären, ob eine Duldung möglich 
ist (was den Aufwand reduziert) oder die 
Nutzungen genehmigt werden müssen. 
Insbesondere kann hier das Instrument 
des temporären Baurechts nach §9 (2) 
BauGB zum Einsatz kommen, wie in Kapi-
tel 2.d. erläutert.

Hierzu ist allerdings zu sagen, dass den 
Zwischennutzer*innen keine übermäßi-
gen Zugeständnisse (im Sinne einer dau-
erhaften Nutzungsberechtigung oder der 
Subventionierung von Eigentum) gemacht 
werden sollten. Das Kolbenhof-Gelände 
und die bald dort entstehenden günstigen 
Gewerbeflächen sind sehr attraktiv für alle 
Arten von Kleingewerbe. Deshalb sollten 

sie weiterhin auch anderen Nutzer*innen 
zugänglich bleiben. Außerdem sollten pri-
vate Akteure nicht durch öffentliche Mittel 
subventioniert werden; diese sollten der 
Öffentlichkeit zu Gute kommen. Deshalb 
wäre es unangemessen, den derzeitigen 
Nutzer*innen, die ja nur „zufällig“ auf die-
sen Flächen eingezogen sind, einen (dau-
erhaften) Vorteil einzuräumen. Die derzeit 
angedachte Variante der Genossenschaft 
scheint eine angemessene Alternative zu 
sein. Sie würde die Gewerbeflächen zu 
günstigen Konditionen nachhaltig sichern 
und erhalten, ohne die konkreten Nut-
zer*innen dort notwendigerweise lang-
fristig zu halten; ein Mieterwechsel wäre 
jederzeit möglich.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Ein Konzept für die Bebauung ist nur 
dann realisierbar, wenn es für den Investor 
wirtschaftlich rentabel ist. Dies schränkt 
die Realisierbarkeit von günstigen Gewer-
beflächen ein. Hierfür müssen die anderen 
Projektbeteiligten Verständnis aufbringen. 
Um dennoch eine möglichst große Flä-
che günstig vermieten zu können, ist eine 
Quersubventionierung über die anderen 
Flächen, bspw. teurere Wohnbebauung, 
denkbar. Hier hat Rheinmetall richtig ge-
handelt und ihre wirtschaftlichen Inter-
essen mit günstigen Mieten für die Zwi-
schennutzer*innen in Einklang gebracht. 
Positiv zu erwähnen ist auch die architek-
tonische Lösung von coido. Ihr Konzept 
„Sanierung light“ ermöglicht den Erhalt 

von Bestandsgebäuden, was die Realisie-
rungskosten senkt.

Um bei zukünftigen Projekten Missver-
ständnisse zu vermeiden und das Miss-
trauen dem Investor gegenüber zu verrin-
gern, wäre es denkbar, dass dieser seine 
Renditeziele offenlegt und so Verständnis 
schafft (natürlich unter der Voraussetzung, 
dass diese Ziele realistisch sind). Hier sind 
die rechtlichen Rahmenbedingungen al-
lerdings kompliziert, insbesondere bei 
börsennotierten Unternehmen.

4.3. zwIschenFAzIt

Es lässt sich festhalten, dass die haupt-
sächlich am Prozess beteiligten Akteure 
nicht gleichwertig sind, was ihr Einflussver-
mögen auf den Prozess anbelangt. Sowohl 
Rheinmetall als auch die Bezirkspolitik 
hatten und haben großen Einfluss auf den 
Ausgang des Prozesses. Der Kolbenhof e.V. 
dagegen hat zwar durch seine exzellente 
Öffentlichkeitsarbeit große Aufmerksam-
keit für das Projekt generieren und somit 
auch seine Interessen in den Prozess ein-
bringen können, hatte jedoch trotzdem 
letzten Endes kaum Einflussmöglichkei-
ten; und das, obwohl der Kolbenhof e.V. 
mit das größte Eigeninteresse am Projekt 
hat: Es stehen Existenzen auf dem Spiel. 
Hier liegt also ein klares Missverhältnis 
zwischen Interesse und Einflussmöglich-
keiten vor.

Umso bemerkenswerter ist es, dass der 
Verein trotzdem wahrgenommen wurde 
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und auch eine realistische Chance hat, 
sein Ziel, nämlich den Erhalt von Gewer-
beflächen auf dem Kolbenhof-Gelände, zu 
erreichen. Die Projektbeteiligten haben 
viel und regelmäßig miteinander kommu-
niziert und der Verein wurde trotz seiner 
im Vergleich schwachen Einflussmöglich-
keiten im Prozess wahrgenommen und 
konnte seine Interessen vertreten.

Nichtsdestotrotz ist hier noch mehr 
möglich. Um der Öffentlichkeitsbetei-
ligung mehr Legitimität zu verleihen, 
müsste eine noch größere Öffentlichkeit 
angesprochen werden, durch Zeitungsan-
zeigen, mehr Infostände, Plakate etc. Des 
Weiteren sollten die Zwischennutzer*in-
nen mehr Möglichkeiten erhalten, sich 
unmittelbar in den Prozess einzubringen; 
auch in Form von direkten Entscheidun-
gen, zum Beispiel in der Jury. 

Zusammengefasst sind folgende Maß-
nahmen möglich:

- Stärkere Einbindung der Zwischennut-
zer*innen in Entscheidungsprozesse

- Optimierung des zeitlichen Ablaufs 
des Wettbewerbsverfahrens

- Etablierung einer Stiftung zur Über-
nahme der Kosten des Beteiligungsverfah-
rens

- Generierung von mehr Öffentlichkeit 
durch zusätzliche Werbemaßnahmen

- Stärkung der Position der Zwischen-
nutzer*innen durch einen „Letter of In-
tent“ o.ä. des Besitzers/Investors

- Rechtliche Absicherung der Nutzun-
gen, z.B. durch temporäres Baurecht

- Offenlegung der wirtschaftlichen Ziele 
des Investors zur Schaffung von Verständ-
nis

5. konzept

Ausgehend von der vorangegangenen 
Darstellung des Prozessverlaufs und des-
sen Analyse sollen nun drei ausgewählte 
Punkte näher betrachtet werden, die die 
höchsten Verbesserungspotenziale zeigen:

1. Stärkere Einbindung der Zwischen-
nutzer*innen in den Entscheidungsprozess

2. Optimierung des zeitlichen Ablaufs 
des Wettbewerbsverfahrens

3. Etablierung einer Stiftung zur Übernah-
me der Kosten des Beteiligungsverfahrens

Die Einbindung der Zwischennutzer*in-
nen kann und sollte an mehreren Punk-
ten im Prozess erfolgen, die im Folgenden 
vorgestellt werden. Anschließend wird ein 
beispielhafter Ablauf dargestellt, der sich 
stark am bereits stattgefundenen Ver-
fahren orientiert. Abschließend soll eine 
etwas utopischere Maßnahme erläutert 
werden, die Verfahren unabhängiger von 
Investoren und privaten Eigentümer*in-
nen machen würde.

Diese Konzeptbausteine können und 
sollten bei zukünftigen Verfahren mit ei-
ner ähnlichen Ausgangssituation Anwen-
dung finden. Eine ähnliche Situation wird 
hier verstanden als eine Brachfläche, die 
im Besitz eines privaten Investors ist, der-
zeit von Zwischennutzer*innen gemietet 
ist und deren Neuentwicklung bevorsteht, 

in der zumindest teilweise auch nichtge-
werbliche Nutzungen (insbesondere Woh-
nen) vorgesehen sind.

5.1. stärkere eInbInDung 
Der zwIschennutzer*Innen 
In Den entscheIDungspro-
zess

Um zu gewährleisten, dass die Interes-
sen der Zwischennutzer*innen im Neupla-
nungsprozess adäquat repräsentiert sind, 
sollten diese stärker in Entscheidungsfin-
dungen eingebunden werden. Dies kann 
an mehreren Stellen im Projektverlauf 
passieren. Wichtig für diese Einbeziehung 
ist, dass die Mieter*innen über eine ge-
meinsame Interessenvertretung verfügen, 
die für sie sprechen kann, beispielsweise 
einen Verein. Theoretisch kann allerdings 
auch eine andere Rechtsform gewählt 
werden.

Ausarbeitung der Auslobungsunterla-
gen

Die derzeitigen Mieter*innen sollten in 
die Ausarbeitung der Auslobungsunterla-
gen, insbesondere des festzulegenden Mi-
schungsverhältnisses einbezogen werden. 
Die Details müssen von den jeweiligen 
Bedingungen abhängig gemacht werden, 
aber die Mieter*innen können durch ihre 
Ortskenntnisse eine wertvolle Hilfe sein, 
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insbesondere bei der Ermittlung ihres 
Flächenbedarfs. Des Weiteren können sie 
Auskunft geben über die bauliche Eignung 
von Bestandsgebäuden für ihre Zwecke. 
Der Erhalt von Bestandsgebäuden sollte 
auch im Interesse des Projektentwicklers 
sein, da dies die Kosten senkt. Außerdem 
können die derzeitigen Mieter*innen als 
Entwicklungspartner interessant sein, 
so wie es beim Kolbenschmidt-Gelände 
geplant ist, hier in Form einer Genossen-
schaft.

Auswahl der Architekturbüros

Auch bei der Auswahl der Architektur-
büros ist eine Einbeziehung der Mieter*in-
nen denkbar. Diese könnten einen oder 
mehrere Teilnehmer*innen auswählen, 
bei (wie am Kolbenhof) 10 Teilnehmer*in-
nen wäre beispielsweise folgende Vertei-
lung denkbar: Investor und Kommune/
Bezirk wählen jeweils vier Büros aus, die 
Mietervertretung zwei. Architekturbüros 
haben unterschiedliche Themenschwer-
punkte, es ist also wichtig, eine ausgewo-
gene Mischung an Teilnehmer*innen im 
Wettbewerb zu haben.

Teilnahme an den Jurysitzungen

Den Zwischennutzer*innen einen Sitz 
in der Jury zu geben, ist auch eine denkba-
re Alternative. Eine Teilnahme als stimm-
berechtigtes Mitglied ist nicht zu empfeh-
len, dieses Recht war auch Rheinmetall am 
Kolbenhof nicht gegeben; eine Teilnahme 

als Sachpreisrichter oder Sachverständiger 
ist jedoch durchaus denkbar.

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, 
dass der Investor seine Absichten gegen-
über den Zwischennutzer*innen, also 
beispielsweise deren Verbleib auf der 
Fläche, möglichst früh klar kommuniziert 
und auch in einer verbindlichen Form, bei-
spielsweise einer schriftlichen Absichtser-
klärung veröffentlicht. Eine vertragliche, 
also rechtlich bindende Form, ist abzuleh-
nen. Konkrete Festlegungen, wie sie ein 
Vertrag enthalten müsste, sind erst sehr 
spät im Planungsprozess möglich, die Zu-
sicherungen sollten aber so früh wie mög-
lich erfolgen.

5.2. AblAuF Des wettbe-
werbsverFAhrens

Der zeitliche und organisatorische Ab-
lauf des Wettbewerbs- und Öffentlich-
keitsbeteiligungsverfahrens ist für das 
Kolbenschmidt-Projekt durchaus positiv 
zu bewerten, lediglich bei der genauen 
zeitlichen Ausgestaltung gibt es kleine 
Verbesserungspotenziale. Hier soll nun 
noch einmal ein am Kolbenschmidt-Pro-
zess orientierter Projektverlauf dargestellt 
werden. Dieser ist als beispielhafte Orien-
tierung zu verstehen; im jeweils vorliegen-
den Einzelfall muss geprüft werden, inwie-
fern davon abgewichen werden muss. Der 
Prozess wird auf eine Dauer von 22 Wo-
chen ausgelegt.

Im Vorfeld des Wettbewerbs

Es wird eine zentrale Informationsstel-
le im Internet eingerichtet, auf der alle 
aktuellen Informationen zum Prozess ver-
öffentlicht werden. Die Auslobungsunter-
lagen werden ausgearbeitet, unter Mitar-
beit des wettbewerbsbetreuenden Büros, 
des Besitzers, der kommunalen Politik und 
der Zwischennutzer*innen. Bereits jetzt 
wird durch Plakate und Postwurfsendun-
gen in der Nachbarschaft des Geländes auf 
das Projekt aufmerksam gemacht.

Wochen 1-10: Bearbeitungsphase

Die Auslobungsunterlagen werden an 
die teilnehmenden Büros verschickt. Par-
allel startet auf der Internetplattform die 
Möglichkeit, Kommentare allgemeiner Art 
abzugeben; dabei werden konkrete Frage-
stellungen formuliert, um die Kommen-
tare zu fokussieren. Während dieser Zeit 
wird durch diverse Medien auf das Projekt 
aufmerksam gemacht: in der unmittelba-
ren Umgebung werden Postkarten verteilt 
und es wird plakatiert, in mehreren lokalen 
Tageszeitungen werden Anzeigen geschal-
tet, alle Projektakteure machen über ihren 
jeweiligen Internetauftritt (und ggf. soziale 
Netzwerke) auf das Projekt aufmerksam. 
Außerdem finden Infoveranstaltungen an 
verschiedenen, viel frequentierten Orten 
im Stadtteil statt. Von verschiedenen, im 
Stadtteil ansässigen, wichtigen Akteuren 
werden Stellungnahmen erbeten. Alle 
bisherigen Teilnehmer*innen werden zur 
Gläsernen Werkstatt eingeladen. Die Ar-

chitekten arbeiten in dieser Zeit für sich 
alleine. Nach zwei Wochen Bearbeitungs-
zeit findet ein Rückfragenkolloquium für 
alle beteiligten Büros statt.

Wochen 11-12: Kommentarphase

Nach 10 Wochen müssen die Architekt-
enteams ihre soweit fertigen Entwürfe 
abgeben. Diese werden aufbereitet und 
im Internet präsentiert, von nun an be-
steht auch die Möglichkeit, direkt zu den 
Entwürfen Kommentare abzugeben. Nach 
zwei Wochen findet am Wochenende die 
Gläserne Werkstatt statt, auf der sich alle 
Architektenteams persönlich der Öffent-
lichkeit vorstellen und mit dieser ihren 
Entwurf diskutieren.

Wochen 13-15: Bis zur ersten Preisge-
richtssitzung

Die Ergebnisse der Gläsernen Werkstatt 
werden schnellstmöglich ausgewertet und 
den Architekten in zusammengefasster 
Form zugeschickt. Diese sollen sich bis zur 
Preisgerichtssitzung schriftlich zu den An-
merkungen aus der Gläsernen Werkstatt 
äußern. Während der gesamten Zeit bleibt 
die Möglichkeit, auf dem Internetportal 
zu diskutieren, mit dem Hinweis, dass die 
jetzt abgegebenen Kommentare wahr-
scheinlich nicht mehr direkt in den Entwurf 
einfließen. Am Ende der 15. Woche findet 
die erste Preisgerichtssitzung statt, auf der 
ein Teil der teilnehmenden Teams (wie vie-
le, hängt von der Teilnehmerzahl ab) in eine 
zweite Runde überwiesen werden.
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Woche 16-22: Überarbeitungsphase

Die in die zweite Runde überwiesenen 
Büros beginnen mit der Überarbeitung 
ihrer Entwürfe unter Einbeziehung aller 
bisher abgegebenen Kommentare. Nach 
einer Woche erhalten die Teams auch die 
zusammengefassten Ergebnisse der ersten 
Preisgerichtssitzung zur Überarbeitung. 
Die Ergebnisse der ersten Sitzung werden 
im Internet veröffentlicht, auch kann wei-
ter diskutiert werden. Am Ende der 22. 
Woche findet die zweite Preisgerichtssit-
zung statt, auf der schließlich ein Gewin-
nerentwurf gekürt wird. Auch die Ergeb-
nisse dieser Sitzung werden im Internet 
veröffentlicht, zudem findet vor Ort eine 
Abschlussfeier statt.

5.3. stIFtung zur über-
nAhMe Der kosten Des be-
teIlIgungsverFAhrens

Im Laufe der Analyse hat sich gezeigt, 
dass die Bindung von helfenden Büros 
an den Investor in Form eines Kunden-
verhältnisses sowie die Abhängigkeit des 
Beteiligungsverfahrens vom Budget zu 
Einschränkungen im Verfahren führen 
kann. Eine Entkopplung von Investor und 
Planungsbüros ist wünschenswert, da Pla-
nung immer das Wohl der Allgemeinheit 
im Blick haben sollte und so das Risiko ver-
ringert wird, dass die Interessen des Inves-
tors unverhältnismäßig stark berücksich-
tigt werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
erscheint es sinnvoll, einen weiteren Ver-

mittler zwischen Büro und Investor einzu-
führen, um das direkte Dienstleistungsver-
hältnis zu durchbrechen. Dieser Vermittler 
könnte zugleich zusätzliche Finanzmittel 
für die Durchführung der Beteiligung be-
reitstellen, um hier mehr Spielräume zu 
erzeugen.

Konkret könnte dies beispielsweise so 
aussehen: Eine landes- oder bundesweite 
Stiftung wird aufgesetzt, in deren Vermö-
gen einzahlen muss, wer ein Bauvorha-
ben über einer bestimmten Größe plant, 
bemessen nach Fläche, Wohneinheiten 
oder Finanzvolumen. Von der Investitions-
summe müssen 5% in das Stiftungsvermö-
gen eingezahlt werden, zusätzliche Mittel 
könnten aus der Staatskasse oder Spen-
den kommen. Aus diesem Topf wird dann 
das Beteiligungsverfahren finanziert. Die 
Richtlinie 7001 des Verbands Deutscher 
Ingenieure (kurz VDI) gibt als Richtwert für 
die Finanzierung von Beteiligungsverfah-
ren bei Infrastrukturprojekten 1% der Pro-
jektsumme an (vgl. Verband Deutscher In-
genieure (VDI) 2014, S. 16); bei Projekten, 
die so unmittelbar in das Lebensumfeld 
der Betroffenen eingreifen wie beispiels-
weise der Kolbenhof, ist von einem we-
sentlich höheren Prozentsatz auszugehen.

Eine solche bundesweite Stiftung ist 
zugegebenermaßen relativ unrealistisch 
und wird sich auch nicht für alle Projekte 
realisieren lassen. Es sei jedoch darauf hin-
gewiesen, dass in Hamburg beispielsweise 
die Lawaetz-Stiftung eine vergleichbare 
Rolle einnimmt. In ihren eigenen Worten 

ist ihre Aufgabe, „in herausfordernden 
sozialen Konstellationen zwischen der po-
litisch-administrativen Ebene und den be-
troffenen Personen und Projekten vor Ort 
zu vermitteln.“ (Lawaetz-Stiftung o.J.) Es 
gibt also bereits Akteure, die eine ähnliche 
Aufgabe wahrnehmen.
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Im Nachhinein lässt sich festhalten, 
dass die Arbeit an der Thesis sehr rund 
und problemlos verlief. Zu den verschie-
denen relevanten Themenfeldern gab es 
eine Fülle an passender Literatur, sodass 
sich der Einstieg in das Thema sehr einfach 
gestaltete. Auch die Durchführung der In-
terviews verlief problemlos; alle Projekt-
beteiligten waren dem Verfasser gegen-
über sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, 
was die Arbeit deutlich erleichtert hat.

Aufgrund vorangegangener Erfahrun-
gen wurden alle Interviews, bei denen 
eine Aufnahme möglich war, transkribiert, 
was zwar einen hohen Arbeitsaufwand 
bedeutete, die darauffolgende Analyse je-
doch enorm erleichterte. Der Projektver-
lauf war trotz mangelnder Literatur durch 
die Interviews gut nachvollziehbar. Auch 
die anschließende Analyse, ausgerichtet 
an den vorhergegangen Erkenntnissen, 
gestaltete sich klar und zielgerichtet. An 
einigen Punkten blieben allerdings auf-
grund widersprüchlicher Interviewaussa-
gen Details unklar, hier konnte jedoch aus 
Zeitgründen nicht genauer nachgeforscht 
werden. Aber auwch die Widersprüche sind 
eine wertvolle Erkenntnis; sie weisen auf die 
Relevanz einer klaren Kommunikation hin.

7. FAzIt unD AusblIck

Am Anfang dieser Thesis standen die 
zwei Fragestellungen:

1. Unter welchen Rahmenbedingun-
gen und wie verlief das Planungs- und 
Beteiligungsverfahren für das Kolben-
schmidt-Gelände?

2. Welche Lehren können daraus für 
zukünftige Stadtentwicklungsprojekte mit 
Zwischennutzungen gezogen werden?

Wie die Auswertung und Analyse ge-
zeigt haben, wird das Kolbenschmidt-Pro-
jekt von allen Beteiligten als positives 
Beispiel für Stadtentwicklung und Beteili-
gung betrachtet. Die Öffentlichkeit wurde 
umfangreich in den Prozess einbezogen, 
alle Projektbeteiligten kommunizierten 
produktiv und offen miteinander. Zu be-
mängeln ist allerdings das Missverhältnis 
zwischen Interesse und Mitwirkungsmög-
lichkeiten der Nutzer*innen selbst im Pro-
zess: Trotz seiner hohen Motivation hatte 
der Kolbenhof e.V. kaum Möglichkeiten, 
direkt an Entscheidungen mitzuwirken.

Hier bieten sich also Möglichkeiten 
zur Verbesserung durch mehr Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, bei der Ausarbei-
tung der Ausschreibungsunterlagen oder 
durch Mitarbeit in der Jury. Das Beteili-
gungsverfahren selbst wird positiv bewer-
tet, die verschiedenen Methoden haben 
allesamt qualitativ hochwertige Beiträge 

generiert. Es besteht jedoch Potenzial für 
die Aktivierung einer noch größeren Öf-
fentlichkeit durch mehr Werbemaßnah-
men für das Projekt. Des Weiteren sollten 
die Zwischennutzer stärker direkt in den 
Prozess eingebunden werden (beispiels-
weise durch Einreichen eines eigenen Ent-
wurfs oder Teilnahme an den Jurysitzun-
gen), außerdem weist der zeitliche Ablauf 
des Verfahrens leichte Verbesserungspo-
tenziale auf.

Ein Themenaspekt, der nicht genau-
er erkundet wurde, betrifft die genauen 
Rahmenbedingungen des Wettbewerbes 
für die Architekturbüros, insbesondere im 
Hinblick auf Anonymität. Die anfängliche 
Skepsis gegenüber dieser Konzeption stell-
te sich im Nachhinein als ungerechtfer-
tigt heraus. Hier wäre es interessant, den 
Wettbewerb mit anderen zu vergleichen, 
die ebenfalls nicht anonym stattfanden, 
sowie die anderen Architektenteams zu 
ihrer Meinung zu befragen.

Natürlich ist auch der Prozess selbst 
noch nicht abgeschlossen, somit haben 
die Ergebnisse dieser Arbeit nur vorläufig 
Gültigkeit und müssen unter Umständen 
relativiert werden. Im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens wird nochmals eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden. Die 
endgültige Realisierung der Planung wird 
ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Auch die umliegenden Baufelder, insbe-
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sondere das Euler-Hermes-Gelände, wer-
den sich wahrscheinlich in naher Zukunft 
verändern, was möglicherweise die Pla-
nungen auf dem Kolbenschmidt-Gelände 
beeinflussen wird.

Auch in Zukunft werden in deutschen 
Städten Industriebrachen durch Zwischen-
nutzungen in Anspruch genommen werden, 
und auch diese werden irgendwann mit Neu-
bauplänen konfrontiert werden. Das Kolben-
schmidt-Projekt hat gezeigt, dass es möglich 
ist, Zwischennutzer*innen konstruktiv und 
produktiv in den Neuplanungsprozess einzu-
beziehen, auch wenn Verbesserungspoten-
ziale bestehen. Zukünftige Projekte sollten 
sich den Kolbenhof als positives Beispiel zu 
Herzen nehmen.
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IntervIewFrAgen

Fragebogen Rheinmetall
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-

zess repräsentiert?
Wann fiel die Entscheidung, das Gelände 

für Zwischennutzer zu öffnen?
Wie wurden die Zwischennutzer ausge-

wählt? Welche Bedingungen wurden gestellt? 
Wie wurde das Verhältnis rechtlich ausgestal-
tet?

Welche wichtigen Ereignisse für die Nut-
zung des Geländes gab es zwischen der An-
siedlung der Zwischennutzer und dem Beginn 
des Neubauprozesses?

Wann entschieden Sie sich für die Durch-
führung der Öffentlichkeitsbeteiligung? Wie 
viel Einfluss haben Sie auf die Ausgestaltung 
genommen?

Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-
bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wann entschieden Sie sich für die Festset-
zung der Nutzungsmischung im Verhältnis 50 
zu 50?

Wie war/ist ihr Verhältnis zum Verein Kol-
benhof e.V.?

Wie war/ist ihr Verhältnis zur Bezirkspolitik 
in Altona?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen? Wie zufrieden sind Sie mit dem Sie-
gerentwurf?

o. Was würden Sie einem zukünftigen 
Projekt mit einer ähnlichen Ausgangssituation 
empfehlen?

Fragebogen Bezirkspolitik
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
An welchem Punkt wurden Sie in den Pro-

zess eingebunden?
Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 

die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?

Wie ist ihr Verhältnis zur Rheinmetall Im-
mobilien GmbH?

Wie ist ihr Verhältnis zu den Zwischennut-
zern?

Welche Projektbeteiligten hatten gegentei-
lige Interessen?

Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-
zess repräsentiert?

Wie kam es zu dem Beschluss der Bezirks-
versammlung bzgl. Schutz von Kleingewerbe?
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Wie kam es zum dem Beschluss des Pla-
nungsausschusses, das Baufeld östlich des 
Kolbenhofes in die Planung aufzunehmen?

Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-
bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht? Wie zufrieden sind Sie mit dem Sie-
gerentwurf?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?

Fragebogen Kolbenhof e.V.
Wann haben Sie sich gegründet? Aus wel-

cher Motivation heraus?
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 

die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?

Welche Projektbeteiligten hatten gegentei-
lige Interessen?

Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-
zess repräsentiert?

Welche wichtigen Ereignisse für die Nut-
zung des Geländes gab es zwischen der An-
siedlung der Zwischennutzer und dem Beginn 
des Neubauprozesses?

Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-
bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie war/ist ihr Verhältnis zur Rheinmetall 
AG?

Wie war/ist ihr Verhältnis zur Bezirkspoli-
tik?

Wie haben Sie ihre Öffentlichkeitsarbeit 
gestaltet?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Wie zufrieden sind Sie mit dem Siegerent-
wurf?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?

Fragebogen Bezirksverwaltung
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 

die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?

Wie ist ihr Verhältnis zur Rheinmetall AG?
Wie ist ihr Verhältnis zu den Zwischennut-

zern?
Welche Projektbeteiligten hatten gegentei-

lige Interessen?
Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-

zess repräsentiert?
An welchem Punkt wurden Sie in den Pro-

zess eingebunden?
Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-

bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Stand ein städtebaulicher Vertrag zur De-
batte?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Wie zufrieden sind Sie mit dem Siegerent-
wurf?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?

Fragebogen claussen-seggelke
Wie wurden Sie für die Durchführung des 

Wettbewerbs ausgewählt?
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?

Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 
die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?

Welche Projektbeteiligten hatten gegentei-
lige Interessen?

Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-
zess repräsentiert?

Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-
bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wie war ihr Verhältnis zu den drei primä-
ren Interessensgruppen?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?

Fragebogen coido
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Warum haben Sie sich entschieden, an dem 

städtebaulichen Wettbewerb teilzunehmen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 

die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?
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Welche Projektbeteiligten hatten gegentei-
lige Interessen?

Wie stehen Sie zu der Vorgabe, Nutzungs-
mischung im Verhältnis 50 zu 50 zu implemen-
tieren?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?

Fragebogen urbanista
Wie wurden Sie für die Durchführung der 

Öffentlichkeitsbeteiligung ausgewählt?
Mit welchen Erwartungen sind Sie an das 

Projekt herangegangen?
Was waren Ihre Interessen während des 

Prozesses?
Welche Akteure waren ihrer Meinung nach 

die wichtigsten für den Prozess? Wie wurden 
diese ausgewählt?

 Welche Projektbeteiligten hatten gegen-
teilige Interessen?

Sehen Sie ihre Interessen adäquat im Pro-
zess repräsentiert?

Auf welche Prozessbausteine (Ausschrei-
bung, Öffentlichkeitsbeteiligung etc.) konnten 
bzw. haben Sie direkt Einfluss genommen? 
Wie verlief die Kommunikation zwischen den 
Projektpartnern?

Wie bewerten Sie die verschiedenen For-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung? Haben sie 
ihren Zweck erfüllt?

Wie war ihr Verhältnis zu den drei primä-
ren Interessensgruppen?

Wurde von deren Seite versucht, Einfluss 
auf die Prozessgestaltung zu nehmen?

Wurden Ihre Erwartungen an den Prozess 
erfüllt? Wenn nein, welche nicht und warum 
nicht?

Sind Sie insgesamt zufrieden mit dem Pro-
zess? Was würden Sie, im Rückblick, anders 
machen?

Was würden Sie einem zukünftigen Projekt 
mit einer ähnlichen Ausgangssituation emp-
fehlen?
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